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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

Artikel 10. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in 
folgenden Angelegenheiten: 

 1. Bundesverfassung, insbesondere Wahlen zum Nationalrat, 
Volksabstimmungen auf Grund der Bundesverfassung; 
Verfassungsgerichtsbarkeit; 

 6. … Verwaltungsgerichtsbarkeit;… 
 18. Wahlen zum Europäischen Parlament. 

 1. Bundesverfassung; Verfassungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsgerichtsbarkeit 
mit Ausnahme der Organisation der Verwaltungsgerichte der Länder; 

 2. äußere Angelegenheiten mit Einschluss der politischen und wirtschaftlichen 
Vertretung gegenüber dem Ausland, insbesondere Abschluss von 
Staatsverträgen, unbeschadet der Zuständigkeit der Länder nach Art. 16 
Abs. 1; Grenzvermarkung; Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland; 
Zollwesen; 

 2. auswärtige Angelegenheiten; Außenhandel und Zölle; Grenzvermarkung; 

 3. … Ein- und Auswanderungswesen; … Auslieferung sowie Durchlieferung;  3. Ein- und Auswanderung; Auslieferung; 
 4. Bundesfinanzen, insbesondere öffentliche Abgaben, die ausschließlich oder 

teilweise für den Bund einzuheben sind; Monopolwesen; 
 4. Bundesfinanzen; Monopole; 

 5. Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen; …  5. Geldwirtschaft und Kapitalverkehr; 
 6. Zivilrechtswesen einschließlich des wirtschaftlichen Assoziationswesens, … ; 

Privatstiftungswesen; Strafrechtswesen …; Justizpflege; Einrichtungen zum 
Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche 
Personen; … Pressewesen; … 

 11. … Vertragsversicherungswesen; … 

 6. Zivilrecht; Strafrecht; Justiz; Medienrecht; … 

Artikel 14b. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung in den Angelegenheiten des 
öffentlichen Auftragswesens, soweit diese nicht unter Abs. 3 fallen. 

(2) Die Vollziehung in den Angelegenheiten des Abs. 1 ist 
 1. Bundessache hinsichtlich 
 a) der Vergabe von Aufträgen durch den Bund; 
 b) der Vergabe von Aufträgen durch Stiftungen, Fonds und Anstalten im 

Sinne des Art. 126b Abs. 1; 
 c) der Vergabe von Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 126b 

Abs. 2, wenn die finanzielle Beteiligung oder der durch andere finanzielle 
oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen vermittelte 

 6. … [öffentliche Aufträge; – siehe auch Art. 12 Abs. 1 Z 2] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Einfluss des Bundes mindestens gleich groß ist wie die finanzielle 
Beteiligung oder der Einfluss der Länder; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch bundesgesetzlich eingerichtete 
Selbstverwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in lit. a bis d und Z 2 lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Bund finanziert werden, wenn der Finanzierungsanteil des 
Bundes mindestens gleich groß ist wie der der Länder; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Bundes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter sublit. aa oder Z 2 lit. e sublit. aa fällt; 

 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane aus Mitgliedern 
bestehen, die vom Bund ernannt worden sind, wenn der Bund 
mindestens gleich viele Mitglieder ernannt hat wie die Länder, soweit 
die Vergabe nicht unter sublit. aa oder bb oder Z 2 lit. e sublit. aa oder 
bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von Aufträgen durch den Bund und die Länder, 
wenn der Anteil des Bundes am geschätzten Gesamtauftragswert 
mindestens gleich groß ist wie die Summe der Anteile der Länder; 

 g) der Vergabe von Aufträgen durch in lit. a bis f und Z 2 nicht genannte 
Rechtsträger; 

 2. Landessache hinsichtlich 
 a) der Vergabe von Aufträgen durch das Land, die Gemeinden und die 

Gemeindeverbände; 
 b) der Vergabe von Aufträgen durch Stiftungen, Fonds und Anstalten im 

Sinne des Art. 127 Abs. 1 und des Art. 127a Abs. 1 und 8; 
 c) der Vergabe von Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 126b 

Abs. 2, soweit sie nicht unter Z 1 lit. c fällt, sowie der Vergabe von 
Aufträgen durch Unternehmungen im Sinne des Art. 127 Abs. 3 und des 
Art. 127a Abs. 3 und 8; 

 d) der Vergabe von Aufträgen durch landesgesetzlich eingerichtete 
Selbstverwaltungskörperschaften; 

 e) der Vergabe von Aufträgen durch in Z 1 lit. a bis d und lit. a bis d nicht 
genannte Rechtsträger, 

 aa) die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund oder anderen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ländern finanziert werden, soweit die Vergabe nicht unter Z 1 lit. e 
sublit. aa fällt; 

 bb) die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Landes unterliegen, 
soweit die Vergabe nicht unter Z 1 lit. e sublit. aa oder bb oder 
sublit. aa fällt; 

 cc) deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane aus Mitgliedern 
bestehen, die vom Land ernannt worden sind, soweit die Vergabe nicht 
unter Z 1 lit. e sublit. aa bis cc oder sublit. aa oder bb fällt; 

 f) der gemeinsamen Vergabe von Aufträgen durch den Bund und die Länder, 
soweit diese nicht unter Z 1 lit. f fällt, sowie der gemeinsamen Vergabe von 
Aufträgen durch mehrere Länder. 

Gemeinden gelten unabhängig von der Zahl ihrer Einwohner als Rechtsträger, die im 
Sinne der Z 1 lit. b und c und der Z 2 lit. b und c der Zuständigkeit des 
Rechnungshofes unterliegen. Im Rahmen der Z 1 lit. b, c, e und f werden Auftraggeber 
im Sinne der Z 1 dem Bund und Auftraggeber im Sinne der Z 2 dem jeweiligen Land 
zugerechnet. Sind nach Z 2 lit. c, e oder f mehrere Länder beteiligt, so richtet sich die 
Zuständigkeit zur Vollziehung nach dem Überwiegen des Merkmals, das nach der 
entsprechenden Litera (Sublitera) der Z 1 für die Abgrenzung der 
Vollziehungszuständigkeit des Bundes von jener der Länder maßgebend ist oder wäre, 
dann nach dem Sitz des Auftraggebers, dann nach dem Schwerpunkt der 
Unternehmenstätigkeit des Auftraggebers, dann nach dem Sitz (Hauptwohnsitz) der 
vergebenden Stelle, kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt 
werden, so ist dasjenige beteiligte Land zuständig, das im Zeitpunkt der Einleitung des 
Vergabeverfahrens zum Vorsitz im Bundesrat berufen ist oder zuletzt war. 

(3) Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Nachprüfung im Rahmen der Vergabe von Aufträgen durch 
Auftraggeber im Sinne des Abs. 2 Z 2. 

(4) Der Bund hat den Ländern Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung von 
Gesetzesvorhaben in Angelegenheiten des Abs. 1 mitzuwirken. Nach Abs. 1 ergehende 
Bundesgesetze, die Angelegenheiten regeln, die in Vollziehung Landessache sind, 
dürfen nur mit Zustimmung der Länder kundgemacht werden. 

(5) Die Durchführungsverordnungen zu den nach Abs. 1 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund 
zu erlassen. Abs. 4 ist auf solche Verordnungen sinngemäß anzuwenden. 

… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 10. (1) … 

 3. Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des 
Austrittes aus ihm; … Passwesen; Abschiebung, Abschaffung, Ausweisung 
…; 

 7. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, jedoch mit Ausnahme der 
örtlichen Sicherheitspolizei; Vereins- und Versammlungsrecht; 
Personenstandsangelegenheiten einschließlich des Matrikenwesens und der 
Namensänderung; Fremdenpolizei und Meldewesen; Waffen-, Munitions- und 
Sprengmittelwesen, Schießwesen; 

 
 7. Sicherheitsverwaltung; Personenstandsrecht; 

 6. … Urheberrecht; … Angelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Berufe; 

 8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie; öffentliche Agentien und 
Privatgeschäftsvermittlungen; Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes; 
Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen; Angelegenheiten der Patentanwälte; Ingenieur- und 
Ziviltechnikerwesen; Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie; 
Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf das ganze 
Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher auf land- und 
forstwirtschaftlichem Gebiet; 

 11. … Kammern für Arbeiter und Angestellte, mit Ausnahme solcher auf land- 
und forstwirtschaftlichem Gebiet; 

 15. … aus Anlass eines Krieges oder im Gefolge eines solchen zur Sicherung der 
einheitlichen Führung der Wirtschaft notwendig erscheinende Maßnahmen, 
insbesondere auch hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit 
Bedarfsgegenständen; 

Artikel 11. (1) … 
 2. berufliche Vertretungen, soweit sie nicht unter Art. 10 fallen, jedoch mit 

Ausnahme jener  ... auf dem Gebiet … des in den selbständigen 
Wirkungsbereich der Länder fallenden Sportunterrichtswesens; 

 8. Wirtschaftsrecht und Wirtschaftslenkung; freie Berufe; berufliche 
Vertretungen; Wettbewerbsrecht; gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht; … 

  [derzeit fugitive Kompetenzdeckungsklausel]  8. … agrarische Marktordnung; … 
Artikel 10. (1) … 

 10. … Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen, 
Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet; Starkstromwegerecht, soweit sich 

 
 8. … [Energierecht; – siehe auch Art. 12 Abs. 1 Z 2] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt; … 

Artikel 12. (1) … 
 5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter Art. 10 fällt; 

Artikel 10. (1) … 
 9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der 

Schifffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt; Kraftfahrwesen; 
Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch 
Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge außer der 
Straßenpolizei; Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit sie nicht unter Art. 11 
fällt; Post- und Fernmeldewesen; … 

Artikel 11. (1) … 
 4. Straßenpolizei; 
 6. Binnenschifffahrt hinsichtlich der Schifffahrtskonzessionen, 

Schifffahrtsanlagen und Zwangsrechte an solchen Anlagen, soweit sie sich 
nicht auf die Donau, den Bodensee, den Neusiedlersee und auf Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer bezieht; Strom- und Schifffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des Bodensees, des 
Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer; 

 
 9. Verkehrsrecht; Bundesstraßen; Post und Telekommunikation; 

Artikel 10. (1) … 
 5. … Maß- und Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen; 
 10. Bergwesen; Forstwesen einschließlich des Triftwesens; Wasserrecht; 

Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zweck der unschädlichen 
Ableitung der Hochfluten oder zum Zweck der Schifffahrt und Flößerei; 
Wildbachverbauung; Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen; … 
Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen; Vermessungswesen; 

 
 10. Bergrecht; Forstrecht; Wasserrecht und Wasserbau; Dampfkessel und 

Kraftmaschinen; Vermessung; Normung, Standardisierung und Typisierung; 

 11. Arbeitsrecht, soweit es nicht unter Art. 12 fällt; Sozial- … 
versicherungswesen; … 

Artikel 12. (1) … 
 6. Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und Angestelltenschutz, soweit es sich um land- 

und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt. 

 11. Arbeitsrecht; Sozialversicherungsrecht; 

Artikel 10. (1) … 
 12. Gesundheitswesen … ; Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen 

Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von 

 
 12. Gesundheitsrecht; Veterinärrecht; Lebensmittelrecht; Verkehr mit 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln; … Umweltschutz; … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Immissionsgrenzwerten entstehen; Luftreinhaltung, unbeschadet der 
Zuständigkeit der Länder für Heizungsanlagen; … Veterinärwesen; 
Ernährungswesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle; Regelung des 
geschäftlichen Verkehrs mit Saat- und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie mit Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der 
Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch der Anerkennung; 

Artikel 11. … 
(5) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist, 

können durch Bundesgesetz einheitliche Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe 
festgelegt werden. Diese dürfen in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung 
regelnden Bundes- und Landesvorschriften nicht überschritten werden. 

Artikel 12. (1) … 
 4. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge; 

 
 12. … Pflanzenschutz; … 

Artikel 11. (1) … 
 8. Tierschutz, soweit er nicht nach anderen Bestimmungen in Gesetzgebung 

Bundessache ist, … . 

 
 12. … Tierschutz; 

Artikel 14. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung auf dem 
Gebiet des Schulwesens sowie auf dem Gebiet des Erziehungswesens in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, soweit in den folgenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt ist. Zum Schul- und Erziehungswesen im Sinne dieses Artikels 
zählen nicht die im Art. 14a geregelten Angelegenheiten. 

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen, soweit im Abs. 4 lit. a nicht anderes bestimmt ist. In diesen 
Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu genau zu 
bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen; 
hiebei finden die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. 
Durchführungsverordnungen zu diesen Bundesgesetzen sind, soweit darin nicht 
anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. 

(3) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 
 a) Zusammensetzung und Gliederung der Kollegien, die im Rahmen der 

Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken zu bilden 

 13. Universitäten und Hochschulen, Schulen, Studentenheime, 
Erwachsenenbildung; … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind, einschließlich der Bestellung der Mitglieder dieser Kollegien und ihrer 
Entschädigung; 

 b) äußere Organisation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhaltung, 
Auflassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit) der 
öffentlichen Pflichtschulen; 

 c) äußere Organisation der öffentlichen Schülerheime, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind; 

 d) fachliche Anstellungserfordernisse für die von den Ländern, Gemeinden oder 
von Gemeindeverbänden anzustellenden Kindergärtnerinnen und Erzieher an 
Horten und an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler 
von Pflichtschulen bestimmt sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 
 a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für 

öffentliche Pflichtschulen auf Grund der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze; in 
den Landesgesetzen ist hiebei zu bestimmen, dass die Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern und politischen Bezirken bei Ernennungen, sonstigen 
Besetzungen von Dienstposten und bei Auszeichnungen sowie im 
Qualifikations- und Disziplinarverfahren mitzuwirken haben. Die Mitwirkung 
hat bei Ernennungen, sonstigen Besetzungen von Dienstposten und bei 
Auszeichnungen jedenfalls ein Vorschlagsrecht der Schulbehörde erster 
Instanz des Bundes zu umfassen; 

 b) Kindergartenwesen und Hortwesen. 
(5) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die 

Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 
 a) Öffentliche Übungsschulen, Übungskindergärten, Übungshorte und 

Übungsschülerheime, die einer öffentlichen Schule zum Zweck lehrplanmäßig 
vorgesehener Übungen eingegliedert sind; 

 b) öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der 
in lit. a genannten Übungsschulen bestimmt sind; 

 c) Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Lehrer, Erzieher und 
Kindergärtnerinnen für die in lit. a und b genannten öffentlichen 
Einrichtungen. 

… 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 14a. (1) Auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens 

sowie auf dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen Erziehungswesens in den 
Angelegenheiten der Schülerheime, ferner in den Angelegenheiten des Dienstrechtes 
und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer und Erzieher an den unter diesen Artikel 
fallenden Schulen und Schülerheimen sind Gesetzgebung und Vollziehung 
Landessache, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist. 
Angelegenheiten des Hochschulwesens gehören nicht zum land- und 
forstwirtschaftlichen Schulwesen. 

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung und Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 
 a) höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten sowie Anstalten für die 

Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen; 

 b) Fachschulen für die Ausbildung von Forstpersonal; 
 c) öffentliche land- und forstwirtschaftliche Fachschulen, die zur Gewährleistung 

von lehrplanmäßig vorgesehenen Übungen mit einer der unter den lit. a und b 
genannten öffentlichen Schulen oder mit einer land- und forstwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt des Bundes organisatorisch verbunden sind; 

 d) Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der unter den 
lit. a bis c genannten Schulen bestimmt sind; 

 e) Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Lehrer und Erzieher für die unter 
den lit. a bis d genannten Einrichtungen; 

 f) Subventionen zum Personalaufwand der konfessionellen land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen; 

 g) land- und forstwirtschaftliche Versuchsanstalten des Bundes, die mit einer 
vom Bund erhaltenen land- und forstwirtschaftlichen Schule zur 
Gewährleistung von lehrplanmäßig vorgesehenen Übungen an dieser Schule 
organisatorisch verbunden sind. 

(3) Soweit es sich nicht um die im Abs. 2 genannten Angelegenheiten handelt, ist 
Bundessache die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in den Angelegenheiten 
 a) des Religionsunterrichtes; 
 b) des Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer für 

öffentliche land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und der 
Erzieher für öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Schüler dieser Schulen bestimmt sind, ausgenommen jedoch die 
Angelegenheiten der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit 
über diese Lehrer und Erzieher. 

In den auf Grund der Bestimmungen unter lit. b ergehenden Bundesgesetzen kann die 
Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu genau zu bezeichnenden einzelnen 
Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen; hiebei finden die 
Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. 
Durchführungsverordnungen zu diesen Bundesgesetzen sind, soweit darin nicht 
anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. 

(4) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung 
 a) hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen: in den 

Angelegenheiten der Festlegung sowohl des Bildungszieles als auch von 
Pflichtgegenständen und der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes sowie in 
den Angelegenheiten der Schulpflicht und des Übertrittes von der Schule 
eines Landes in die Schule eines anderen Landes; 

 b) hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen: in den 
Angelegenheiten der Festlegung der Aufnahmevoraussetzungen, des 
Bildungszieles, der Organisationsformen, des Unterrichtsausmaßes und der 
Pflichtgegenstände, der Unentgeltlichkeit des Unterrichtes und des 
Übertrittes von der Schule eines Landes in die Schule eines anderen 
Landes; 

 c) in den Angelegenheiten des Öffentlichkeitsrechtes der privaten land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen mit Ausnahme der unter 
Abs. 2 lit. b fallenden Schulen; 

 d) hinsichtlich der Organisation und des Wirkungskreises von Beiräten, die in 
den Angelegenheiten des Abs. 1 an der Vollziehung der Länder mitwirken. 

(5) Die Errichtung der im Abs. 2 unter den lit. c und g bezeichneten land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen und Versuchsanstalten ist nur zulässig, wenn die 
Landesregierung des Landes, in dem die Fachschule bzw. Versuchsanstalt ihren Sitz 
haben soll, der Errichtung zugestimmt hat. Diese Zustimmung ist nicht erforderlich, 
wenn es sich um die Errichtung einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule 
handelt, die mit einer Anstalt für die Ausbildung und Fortbildung der Lehrer an land- 
und forstwirtschaftlichen Schulen zur Gewährleistung von lehrplanmäßig 
vorgesehenen Übungen organisatorisch verbunden werden soll. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Dem Bund steht die Befugnis zu, in den Angelegenheiten, die nach Abs. 3 und 

4 in die Vollziehung der Länder fallen, die Einhaltung der von ihm erlassenen 
Vorschriften wahrzunehmen. 

… 
Artikel 10. (1) … 

 13. wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst; 
Angelegenheiten der künstlerischen und wissenschaftlichen Sammlungen und 
Einrichtungen des Bundes; … Angelegenheiten des Kultus; 
Volkszählungswesen sowie … sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den 
Interessen eines einzelnen Landes dient; … 

 
 13. … Archive sowie künstlerische und wissenschaftliche Sammlungen und 

Einrichtungen des Bundes; Religionsrecht; Volkszählungen und 
Bundesstatistik; … 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel] 
  [derzeit fugitive Kompetenzdeckungsklausel] 

 13. … Datenschutz; 

 14. Organisation und Führung der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie; … 
Regelung der Bewaffnung der Wachkörper und des Rechtes zum 
Waffengebrauch; 

 14. Organisation und Führung der Bundespolizei; Regelung der Bewaffnung der 
Wachkörper und des Rechtes zum Waffengebrauch; 

 15. militärische Angelegenheiten; Angelegenheiten des Zivildienstes; 
Kriegsschadenangelegenheiten …; … 

 15. militärische Angelegenheiten; Zivildienst; Kriegsfolgen; 

 16. Einrichtung der Bundesbehörden und sonstigen Bundesämter; Dienstrecht und 
Personalvertretungsrecht der Bundesbediensteten; 

 16. Organisation des Bundes; Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der 
Bundesbediensteten; 

 17. Bevölkerungspolitik, soweit sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die 
Schaffung eines Lastenausgleiches im Interesse der Familie zum Gegenstand 
hat; 

 17. Familienlastenausgleich. 

(2) In Bundesgesetzen über das bäuerliche Anerbenrecht sowie in den nach Abs. 1 
Z 10 ergehenden Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu 
erlassen. Für diese Landesgesetze sind die Bestimmungen des Art. 15 Abs. 6 
sinngemäß anzuwenden. Die Vollziehung der in solchen Fällen ergehenden 
Ausführungsgesetze steht dem Bund zu, doch bedürfen die 
Durchführungsverordnungen, soweit sie sich auf die Ausführungsbestimmungen des 
Landesgesetzes beziehen, des vorherigen Einvernehmens mit der betreffenden 
Landesregierung. 

(2) In den nach Abs. 1 ergehenden Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung 
zur Erlassung von Ausführungsbestimmungen ermächtigt werden. 

 „Artikel 11. Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden 
Angelegenheiten: 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  1. Landesverfassung; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  [Artikel 99. (1)]  
  [Artikel 16. (1)]   2. auswärtige Angelegenheiten der Länder (Art. 16 Abs. 1); 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  3. Landesfinanzen; 

Artikel 10. (1) … 
 6. … jedoch mit Ausschluss von Regelungen, die den Grundstücksverkehr für 

Ausländer und den Verkehr mit bebauten oder zur Bebauung bestimmten 
Grundstücken verwaltungsbehördlichen Beschränkungen unterwerfen, 
einschließlich des Rechtserwerbes von Todes wegen durch Personen, die nicht 
zum Kreis der gesetzlichen Erben gehören; …  

 
 4. Grundstücksverkehr; … 

Artikel 12. (1) … 
 2. öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von 

Streitigkeiten; 

 
 4. …öffentliche Einrichtungen zur außergerichtlichen Vermittlung von 

Streitigkeiten; 
Artikel 10. (1) … 

 7. … mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei; … 
 

 5. örtliche Sicherheitspolizei; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  6. Land- und Forstwirtschaft; … 

Artikel 12. (1) … 
 3. Bodenreform, insbesondere agrarische Operationen und Wiederbesiedelung; 

 
 6. … Bodenreform; … 

Artikel 11. (1) …  
 8. … jedoch mit Ausnahme der Ausübung der Jagd oder der Fischerei. 

 
 6. … Jagd und Fischerei; … 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  6. … Buschenschanken; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel] 

Artikel 10. (1) … 
 13. Angelegenheiten der Bundestheater mit Ausnahme der Bauangelegenheiten; 

…  

 7. Veranstaltungen; … 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  7. … Tanz- und Schischulen; … 
  [derzeit fugitive Kompetenzdeckungsklausel]  7. … Berg- und Schiführer; … 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  7. … Camping; Privatzimmervermietung; 

Artikel 11. (1) …  
 2.  … mit Ausnahme [der beruflichen Vertretungen] auf land- und 

forstwirtschaftlichem Gebiet sowie auf dem Gebiet des Berg- und 
Schiführerwesens … 

 
 8. berufliche Vertretungen auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet sowie für 

Berg- und Schiführer; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  9. Straßen; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel] 

Artikel 10. (1) …  
 12. … mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des 

Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesens, … ; 

 10. Feuerwehr; Rettung; Gemeindesanitätsdienst; Totenbeschau und Bestattung; 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  11. Boden-, Natur- und Landschaftsschutz; Raumordnung; 
  [Artikel 14.]  12. Kindergärten und Horte; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  13. Archive sowie künstlerische und wissenschaftliche Sammlungen und 

Einrichtungen des Landes; … 
Artikel 10. (1) … 

 13. … Rechte der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben … 
 

 13 … Landesstatistik; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel] 

Artikel 10. (1) … 
 14. … Regelung der Errichtung und der Organisierung sonstiger Wachkörper mit 

Ausnahme der Gemeindewachkörper; … 

 14. Organisation des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände; … 

  [Artikel 21.]  14. ... Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Landes- und 
Gemeindebediensteten; 

Artikel 11. (1) … 
 3. … mit Ausnahme der Förderung des Wohnbaus und der Wohnhaussanierung; 

 
 15. Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung; … 

Artikel 11. (1) … 
 5. Assanierung; 

 
 15. … Stadterneuerung; 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  16. Fremdenverkehr. 
 Artikel 12. (1) Bundessache und Landessache ist die Gesetzgebung und die 

Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 
Artikel 11. (1) … 

 1. Staatsbürgerschaft; 
 

 1. Staatsbürgerschaft; 
  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  2. Baurecht; … 

Artikel 11. (1) … 
 3. Volkswohnungswesen …; 

 
 2. .. Volkswohnungswesen; … 

  [Artikel 14b.]  2. … [öffentliche Aufträge; – siehe auch Art. 10 Abs. 1 Z 6] … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 10. (1) … 

 10. … Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen, 
Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiet; Starkstromwegerecht, soweit sich 
die Leitungsanlage auf zwei oder mehrere Länder erstreckt; … 

Artikel 12. (1) … 
 5. Elektrizitätswesen, soweit es nicht unter Art. 10 fällt; 

 
 2. … [Energierecht; – siehe auch Art. 10 Abs. 1 Z 8] 

Artikel 10. (1) … 
 9. …Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Eisenbahn-

Hochleistungsstrecken, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt zu rechnen ist; 

Artikel 11. (1) … 
 7. Umweltverträglichkeitsprüfung für Vorhaben, bei denen mit erheblichen 

Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist; soweit ein Bedürfnis nach 
Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden erachtet wird, 
Genehmigung solcher Vorhaben; 

 
 3. Umweltverträglichkeitsprüfung; … 

Artikel 10. (1) … 
 12. … Abfallwirtschaft hinsichtlich gefährlicher Abfälle, hinsichtlich anderer 

Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften 
vorhanden ist; … 

 
 3. … Abfallwirtschaft; 

Artikel 12. (1) … 
 1. Armenwesen; … Volkspflegestätten, Mutterschafts-, Säuglings- und 

Jugendfürsorge; … 

 
 4. Sozialhilfe; Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge; Jugendschutz; 

Artikel 10. (1) … 
 12. [Gesundheitswesen] … hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des 

Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre 
Aufsicht; … 

Artikel 12. (1) … 
 1. … Heil- und Pflegeanstalten; vom gesundheitlichen Standpunkt aus an 

Kurorte sowie Kuranstalten und Kureinrichtungen zu stellende 
Anforderungen; natürliche Heilvorkommen; 

 
 5. Krankenanstalten und Pflege; Kuranstalten und -einrichtungen, natürliche 

Heilvorkommen; 

  [Artikel 15. (1) … Generalklausel]  6. Katastrophenhilfe; 
  [Artikel 14.] [Artikel 14a.]  7. äußere Organisation der Schulen; … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  [derzeit fugitive Kompetenzdeckungsklausel]  7. … Minderheitenschulrecht für Pflichtschulen; … 

Artikel 10. (1) … 
 13. … Denkmalschutz; … 

 
 7. … Denkmalschutz; 

[Artikel 20. … 
(4) … Die näheren Regelungen sind hinsichtlich der Organe des Bundes sowie 

der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in Gesetzgebung 
und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich der Organe der Länder und Gemeinden 
sowie der durch die Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in der 
Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in der Ausführungsgesetzgebung und in der 
Vollziehung Landessache.] 

 
 8. Auskunftspflicht; 

Artikel 15. (1) Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die 
Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen 
ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder. 

Artikel 12. (1) … 
 1. … Bevölkerungspolitik, soweit sie nicht unter Art. 10 fällt; … 

 9. Angelegenheiten, die nicht gemäß Art. 10 Bundessache oder gemäß Art. 11 
Landessache sind. 

 (2) In den Angelegenheiten des Abs. 1 ist die Gesetzgebung Landessache, solange 
und soweit der Bund von der Zuständigkeit zur Gesetzgebung nicht Gebrauch gemacht 
hat. 

 (3) In den Angelegenheiten des Abs. 1 ist die Vollziehung Landessache, soweit 
die Bundesgesetzgebung damit nicht Bundesbehörden im Rahmen der unmittelbaren 
Bundesverwaltung oder Landesbehörden im Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung betraut. 

Artikel 12. … 
(4) Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen in Bundesgesetzen sind als 

solche ausdrücklich zu bezeichnen. 

(4) Die Bundesgesetzgebung kann sich auf die Aufstellung von Grundsätzen 
beschränken. Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen in Bundesgesetzen sind 
ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 

Artikel 15. … 
(8) In den Angelegenheiten, die nach Art. 11 und 12 der Bundesgesetzgebung 

vorbehalten sind, steht dem Bund das Recht zu, die Einhaltung der von ihm erlassenen 
Vorschriften wahrzunehmen. 

[Artikel 11. … 
(9) In den in Abs. 1 Z 7 und 8 genannten Angelegenheiten stehen der 

Bundesregierung und den einzelnen Bundesministern gegenüber der Landesregierung 

 
(5) In den Angelegenheiten des Abs. 1, in denen die Gesetzgebung Bundessache 

und die Vollziehung Landessache ist, steht dem Bund das Recht zu, die Einhaltung der 
von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die folgenden Befugnisse zu: 
 1. die Befugnis, durch Bundesorgane in die Akten der Landesbehörden Einsicht 

zu nehmen; 
 2. die Befugnis, die Übermittlung von Berichten über die Vollziehung der vom 

Bund erlassenen Gesetze und Verordnungen zu verlangen; 
 3. die Befugnis, alle für die Vorbereitung der Erlassung von Gesetzen und 

Verordnungen durch den Bund notwendigen Auskünfte über die Vollziehung 
zu verlangen; 

 4. die Befugnis, in bestimmten Fällen Auskünfte und die Vorlage von Akten zu 
verlangen, soweit dies zur Ausübung anderer Befugnisse notwendig ist.] 

 (6) Soweit bei der Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der europäischen 
Integration ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden 
erachtet wird, können diese Angelegenheiten in Anwendung dieses Artikels durch 
Bundesgesetz geregelt werden. Gleiches gilt, soweit für die integrierte Genehmigung 
von Vorhaben ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden 
erachtet wird. 

Artikel 11. … 
(2) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden 

erachtet wird, werden das Verwaltungsverfahren, die allgemeinen Bestimmungen des 
Verwaltungsstrafrechtes, das Verwaltungsstrafverfahren und die 
Verwaltungsvollstreckung auch in den Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung 
den Ländern zusteht, insbesondere auch in den Angelegenheiten des Abgabenwesens, 
durch Bundesgesetz geregelt; abweichende Regelungen können in den die einzelnen 
Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetzen nur dann getroffen 
werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind. 

(3) Die Durchführungsverordnungen zu den nach den Abs. 1 und 2 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund 
zu erlassen. Die Art der Kundmachung von Durchführungsverordnungen, zu deren 
Erlassung die Länder in den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 4 und 6 bundesgesetzlich 
ermächtigt werden, kann durch Bundesgesetz geregelt werden. 

(4) Die Handhabung der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze und der hiezu 
erlassenen Durchführungsverordnungen steht dem Bund oder den Ländern zu, je 
nachdem, ob die den Gegenstand des Verfahrens bildende Angelegenheit der 
Vollziehung nach Bundes- oder Landessache ist. 

 
Artikel 14. (1) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als 

vorhanden erachtet wird, werden das Verwaltungsverfahren, die allgemeinen 
Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechtes, das Verwaltungsstrafverfahren und die 
Verwaltungsvollstreckung auch in den Angelegenheiten, in denen die Gesetzgebung 
den Ländern zusteht, durch Bundesgesetz geregelt; abweichende Regelungen können 
in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Bundes- oder Landesgesetzen 
nur dann getroffen werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind. 

(2) Die Durchführungsverordnungen zu den nach Abs. 1 ergehenden 
Bundesgesetzen sind, soweit in diesen Gesetzen nicht anderes bestimmt ist, vom Bund 
zu erlassen. 

(3) Die Handhabung der gemäß Abs. 1 ergehenden Gesetze und der hiezu 
erlassenen Durchführungsverordnungen steht dem Bund oder den Ländern zu, je 
nachdem, ob die den Gegenstand des Verfahrens bildende Angelegenheit der 
Vollziehung nach Bundes- oder Landessache ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 15. … 
(9) Die Länder sind im Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, die zur Regelung des 

Gegenstandes erforderlichen Bestimmungen auch auf dem Gebiet des Straf- und 
Zivilrechtes zu treffen. 

 
(4) Die Länder sind im Bereich ihrer Gesetzgebung befugt, die zur Regelung des 

Gegenstandes erforderlichen Bestimmungen auch auf dem Gebiet des Straf- und 
Zivilrechtes zu treffen. 

Artikel 10. (1) … 
 6. … Verwaltungsstrafrechtes und Verwaltungsstrafverfahrens …; … 

Enteignung … 

 
  [wird zur Annexmaterie] 

Artikel 10. (1) … 
 13. … Stiftungs- und Fondswesen …; … 

 
  [wird zur Annexmaterie] 

Artikel 11. … 
(6) Soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften als vorhanden 

erachtet wird, werden auch das Bürgerbeteiligungsverfahren für bundesgesetzlich zu 
bestimmende Vorhaben, die Beteiligung an den einem Bürgerbeteiligungsverfahren 
nachfolgenden Verwaltungsverfahren und die Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Bürgerbeteiligungsverfahrens bei der Erteilung der für die betroffenen Vorhaben 
erforderlichen Genehmigungen sowie die Genehmigung der in Art. 10 Abs. 1 Z 9 
genannten Vorhaben durch Bundesgesetz geregelt. Für die Vollziehung dieser 
Vorschriften gilt Abs. 4. 

 
  [wird zur Annexmaterie] 

Artikel 11. … 
(7) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 7 steht nach Erschöpfung des 

Instanzenzuges im Bereich der Vollziehung jedes Landes die Entscheidung dem 
unabhängigen Umweltsenat zu. Dieser ist im Übrigen sachlich in Betracht kommende 
Oberbehörde im Sinne der das Verwaltungsverfahren regelnden Vorschriften. Der 
unabhängige Umweltsenat besteht aus dem Vorsitzenden, Richtern und anderen 
rechtskundigen Mitgliedern und wird beim zuständigen Bundesministerium eingesetzt. 
Die Einrichtung, die Aufgaben und das Verfahren des Senates werden durch 
Bundesgesetz geregelt. Seine Entscheidungen unterliegen nicht der Aufhebung oder 
Abänderung im Instanzenzug; die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist 
zulässig. 

(8) Erstreckt sich ein Vorhaben gemäß Abs. 1 Z 7 auf das Gebiet mehrerer 
Länder, so haben die Landesinstanzen einvernehmlich vorzugehen. Wird eine 
einvernehmliche Entscheidung nicht innerhalb der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist erlassen, so geht die Zuständigkeit auf Antrag einer Landesinstanz oder einer an 

 
[Entfall bereits in 94/ME (XXXIII. GP) vorgeschlagen] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Sache beteiligten Partei auf den unabhängigen Umweltsenat über. 

Artikel 12. … 
(2) In den Angelegenheiten der Bodenreform steht die Entscheidung in oberster 

Instanz und in der Landesinstanz Senaten zu, die aus dem Vorsitzenden und aus 
Richtern, Verwaltungsbeamten und Sachverständigen als Mitgliedern bestehen; der in 
oberster Instanz zur Entscheidung berufene Senat wird beim zuständigen 
Bundesministerium eingesetzt. Die Einrichtung, die Aufgaben und das Verfahren der 
Senate sowie die Grundsätze für die Einrichtung der mit den Angelegenheiten der 
Bodenreform sonst noch befassten Behörden werden durch Bundesgesetz geregelt. 
Darin ist zu bestimmen, dass die Bescheide der Senate nicht der Aufhebung und 
Abänderung im Verwaltungsweg unterliegen; der Ausschluss eines ordentlichen 
Rechtsmittels von der Behörde erster Instanz an die Landesinstanz ist unzulässig. 

(3) Wenn und insoweit in den Angelegenheiten des Elektrizitätswesens die 
Bescheide der Landesinstanzen voneinander abweichen oder die Landesregierung als 
einzige Landesinstanz zuständig war, geht die Zuständigkeit in einer solchen 
Angelegenheit, wenn es eine Partei innerhalb der bundesgesetzlich festzusetzenden 
Frist verlangt, an das sachlich zuständige Bundesministerium über. Sobald dieses 
entschieden hat, treten die bisher gefällten Bescheide der Landesbehörden außer Kraft. 

 
[Entfall bereits in 94/ME (XXXIII. GP) vorgeschlagen] 

Artikel 14b. … 
(6) Die für die Durchführung der Nachprüfungsverfahren zuständigen 

Verwaltungsbehörden können gesetzlich auch zur Kontrolle der in Art. 19 Abs. 1 
bezeichneten obersten Organe der Vollziehung, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände und von Privaten berufen werden. 

 
[Entfällt] 

Artikel 15. … 
(2) In den Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei, das ist des Teiles der 

Sicherheitspolizei, der im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der 
Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet ist, durch die 
Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden, wie die Wahrung 
des öffentlichen Anstandes und die Abwehr ungebührlicherweise hervorgerufenen 
störenden Lärmes, steht dem Bund die Befugnis zu, die Führung dieser 
Angelegenheiten durch die Gemeinde zu beaufsichtigen und wahrgenommene Mängel 
durch Weisungen an den Landeshauptmann (Art. 103) abzustellen. Zu diesem Zweck 
können auch Inspektionsorgane des Bundes in die Gemeinde entsendet werden; hievon 
ist in jedem einzelnen Fall der Landeshauptmann zu verständigen. 

 
[Entfällt] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des Theater- 

und Kinowesens sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen und 
Belustigungen haben für den örtlichen Wirkungsbereich von Bundespolizeidirektionen 
diesen Behörden wenigstens die Überwachung der Veranstaltungen, soweit sie sich 
nicht auf betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche Rücksichten erstreckt, und die 
Mitwirkung in erster Instanz bei Verleihung von Berechtigungen, die in solchen 
Gesetzen vorgesehen werden, zu übertragen. 

(4) Inwieweit Bundespolizeidirektionen in ihrem örtlichen Wirkungsbereich auf 
dem Gebiet der Straßenpolizei mit Ausnahme der örtlichen Straßenpolizei (Art. 118 
Abs. 3 Z 4) und auf dem Gebiet der Strom- und Schifffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Vollziehung übertragen wird, wird 
durch übereinstimmende Gesetze des Bundes und des betreffenden Landes geregelt. 

(5) Soweit Akte der Vollziehung in Bausachen bundeseigene Gebäude betreffen, 
die öffentlichen Zwecken, wie der Unterbringung von Behörden und Ämtern des 
Bundes oder von öffentlichen Anstalten – darunter auch Schulen und Spitälern – oder 
der kasernenmäßigen Unterbringung von Heeresangehörigen oder sonstigen 
Bundesbediensteten dienen, fallen diese Akte der Vollziehung in die mittelbare 
Bundesverwaltung; der Instanzenzug endet beim Landeshauptmann. Die Bestimmung 
der Baulinie und des Niveaus fällt jedoch auch in diesen Fällen in die Vollziehung des 
Landes. 

[Entfall bereits in 94/ME (XXXIII. GP) vorgeschlagen] 

(6) Soweit dem Bund bloß die Gesetzgebung über die Grundsätze vorbehalten ist, 
obliegt innerhalb des bundesgesetzlich festgelegten Rahmens die nähere Ausführung 
der Landesgesetzgebung. Das Bundesgesetz kann für die Erlassung der 
Ausführungsgesetze eine Frist bestimmen, die ohne Zustimmung des Bundesrates nicht 
kürzer als sechs Monate und nicht länger als ein Jahr sein darf. Wird diese Frist von 
einem Land nicht eingehalten, so geht die Zuständigkeit zur Erlassung des 
Ausführungsgesetzes für dieses Land auf den Bund über. Sobald das Land das 
Ausführungsgesetz erlassen hat, tritt das Ausführungsgesetz des Bundes außer Kraft. 
Sind vom Bundesgesetzgeber keine Grundsätze aufgestellt, so kann die 
Landesgesetzgebung solche Angelegenheiten frei regeln. Sobald der Bund Grundsätze 
aufgestellt hat, sind die landesgesetzlichen Bestimmungen binnen der bundesgesetzlich 
zu bestimmenden Frist dem Grundsatzgesetz anzupassen. 

[Entfällt] 

(7) Wenn ein Akt der Vollziehung eines Landes in den Angelegenheiten der 
Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 4 für mehrere Länder wirksam werden 

[Entfall bereits in 94/ME (XXXIII. GP) vorgeschlagen] 
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soll, so haben die beteiligten Länder zunächst einvernehmlich vorzugehen. Wird ein 
einvernehmlicher Bescheid nicht innerhalb von sechs Monaten seit dem Anfall der 
Rechtssache erlassen, geht die Zuständigkeit zu einem solchen Akt auf Antrag eines 
Landes oder einer an der Sache beteiligten Partei an den zuständigen Bundesminister 
über. Das Nähere können die nach den Art. 11, 12, 14 Abs. 2 und 3 und 14a Abs. 3 und 
4 ergehenden Bundesgesetze regeln. 

(10) Landesgesetze, durch die die bestehende Organisation der Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern geändert oder neu geregelt wird, 
dürfen nur mit Zustimmung der Bundesregierung kundgemacht werden. 

[Entfällt] 

Artikel 17. Durch die Bestimmungen der Art. 10 bis 15 über die Zuständigkeit in 
Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung des Bundes und der Länder als 
Träger von Privatrechten in keiner Weise berührt. 

Artikel 17. Durch die Bestimmungen der Art. 10 bis 14 über die Zuständigkeit in 
Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung des Bundes und der Länder als 
Träger von Privatrechten in keiner Weise berührt. 

Artikel 18. … 
(5) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen nicht eine Abänderung 

bundesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine dauernde 
finanzielle Belastung des Bundes, noch eine finanzielle Belastung der Länder oder 
Gemeinden, noch finanzielle Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine Veräußerung 
von Staatsgut, noch Maßnahmen in den im Art. 10 Abs. 1 Z 11 bezeichneten 
Angelegenheiten, noch endlich solche auf dem Gebiet des Koalitionsrechtes oder des 
Mieterschutzes zum Gegenstand haben. 

Artikel 18. … 
(5) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen nicht eine Abänderung 

bundesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine dauernde 
finanzielle Belastung des Bundes, noch eine finanzielle Belastung der Länder oder 
Gemeinden, noch finanzielle Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine Veräußerung 
von Staatsgut, noch Maßnahmen in den im Art. 10 Abs. 1 Z 11 bezeichneten 
Angelegenheiten oder in Angelegenheiten der beruflichen Vertretungen auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts, noch endlich solche auf dem Gebiet des Koalitionsrechtes 
oder des Mieterschutzes zum Gegenstand haben. 

Artikel 20. … 
(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten 

Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts haben über 
Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine 
gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht; berufliche Vertretungen 
sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies 
insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht 
verhindert wird. Die näheren Regelungen sind hinsichtlich der Organe des Bundes 
sowie der durch die Bundesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in 
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich der Organe der Länder und 
Gemeinden sowie der durch die Landesgesetzgebung zu regelnden Selbstverwaltung in 
der Grundsatzgesetzgebung Bundessache, in der Ausführungsgesetzgebung und in der 
Vollziehung Landessache. 

Artikel 20. … 
(4) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten 

Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts haben über 
Angelegenheiten ihres Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine 
gesetzliche Verschwiegenheitspflicht dem nicht entgegensteht; berufliche Vertretungen 
sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen auskunftspflichtig und dies 
insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht 
verhindert wird. 
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Artikel 21. (1) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den 

Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes und des 
Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten in Abs. 2, in Art. 14 Abs. 2, 
Abs. 3 lit. d und Abs. 5 lit. c und in Art. 14a Abs. 2 lit. e und Abs. 3 lit. b nicht anderes 
bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen entscheiden die 
Gerichte. 

Artikel 21. (1) Den Ländern obliegt die Gesetzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten des Dienstrechtes einschließlich des Dienstvertragsrechtes und des 
Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der Länder, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände, soweit für alle diese Angelegenheiten in Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt ist. Über Streitigkeiten aus vertraglichen Dienstverhältnissen entscheiden die 
Gerichte. 

Artikel 23. … 
(5) Ein Bundesgesetz kann auch bestimmen, inwieweit auf dem Gebiet des Post- 

und Fernmeldewesens von den in den Abs. 1 bis 3 festgelegten Grundsätzen 
abweichende Sonderbestimmungen gelten. 

 
[Entfällt] 

 
Variante 1 

Artikel 24. Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit 
dem Bundesrat aus. 

Artikel 24. Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat aus. 

Artikel 34. (1) Im Bundesrat sind die Länder im Verhältnis zur Bürgerzahl im 
Land gemäß den folgenden Bestimmungen vertreten. 

(2) Das Land mit der größten Bürgerzahl entsendet zwölf, jedes andere Land so 
viele Mitglieder, als dem Verhältnis seiner Bürgerzahl zur erstangeführten Bürgerzahl 
entspricht, wobei Reste über die Hälfte der Verhältniszahl als voll gelten. Jedem Land 
gebührt jedoch eine Vertretung von wenigstens drei Mitgliedern. Für jedes Mitglied 
wird ein Ersatzmitglied bestellt. 

(3) Die Zahl der demnach von jedem Land zu entsendenden Mitglieder wird vom 
Bundespräsidenten nach jeder allgemeinen Volkszählung festgesetzt. 

Artikel 34. Durch den Bundesrat wirken die Länder an der Gesetzgebung des 
Bundes mit. Jedes Land ist im Bundesrat durch den Landeshauptmann, den 
Landtagspräsidenten sowie ein vom Landtag zu wählendes Mitglied vertreten. Das 
vom Landtag zu wählende Mitglied wird für die Dauer der Gesetzgebungsperiode des 
Landtages gewählt und muss zu diesem Landtag wählbar sein. Das vom Landtag 
gewählte Mitglied des Bundesrates bleibt nach Ablauf der Gesetzgebungsperiode des 
Landtages oder nach seiner Auflösung so lange in Funktion, bis der neue Landtag ein 
neues Mitglied gewählt hat. Der Landeshauptmann kann sich durch ein anderes 
Mitglied der Landesregierung, der Landtagspräsident durch einen anderen 
Landtagsabgeordneten vertreten lassen. 

Artikel 35. (1) Die Mitglieder des Bundesrates und ihre Ersatzmitglieder werden 
von den Landtagen für die Dauer ihrer Gesetzgebungsperiode nach dem Grundsatz der 
Verhältniswahl gewählt, jedoch muss wenigstens ein Mandat der Partei zufallen, die 
die zweithöchste Anzahl von Sitzen im Landtag oder, wenn mehrere Parteien die 
gleiche Anzahl von Sitzen haben, die zweithöchste Zahl von Wählerstimmen bei der 
letzten Landtagswahl aufweist. Bei gleichen Ansprüchen mehrerer Parteien entscheidet 
das Los. 

(2) Die Mitglieder des Bundesrates müssen nicht dem Landtag angehören, der sie 
entsendet; sie müssen jedoch zu diesem Landtag wählbar sein. 

Artikel 35. (1) Jedem Land kommt im Bundesrat eine Stimme zu. Über die 
Stimme des Landes entscheidet die unbedingte Mehrheit der Vertreter dieses Landes; 
bei Stimmengleichheit innerhalb dieser Vertreter gilt die Stimme des Landes als nicht 
abgegeben. 

(2) Zu einem Beschluss des Bundesrates ist, soweit in diesem Gesetz nicht 
anderes bestimmt ist, die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(3) Eine Änderung der Art. 34 und 35 bedarf der mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zustimmung des Bundesrates. 
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(3) Nach Ablauf der Gesetzgebungsperiode eines Landtages oder nach seiner 

Auflösung bleiben die von ihm entsendeten Mitglieder des Bundesrates so lange in 
Funktion, bis der neue Landtag die Wahl in den Bundesrat vorgenommen hat. 

(4) Die Bestimmungen der Art. 34 und 35 können nur abgeändert werden, wenn 
im Bundesrat – abgesehen von der für seine Beschlussfassung überhaupt erforderlichen 
Stimmenmehrheit – die Mehrheit der Vertreter von wenigstens vier Ländern die 
Änderung angenommen hat. 

Artikel 36. (1) Im Vorsitz des Bundesrates wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge. 

(2) Als Vorsitzender fungiert der an erster Stelle entsendete Vertreter des zum 
Vorsitz berufenen Landes, dessen Mandat auf jene Partei zu entfallen hat, die die 
höchste Anzahl von Sitzen im Landtag oder, wenn mehrere Parteien die gleiche Anzahl 
von Sitzen haben, die höchste Zahl von Wählerstimmen bei der letzten Landtagswahl 
aufweist; bei gleichen Ansprüchen mehrerer Parteien entscheidet das Los. Der Landtag 
kann jedoch beschließen, dass der Vorsitz von einem anderen Vertreter des Landes 
geführt werden soll, dessen Mandat im Bundesrat auf diese Partei entfällt; ein solcher 
Beschluss bedarf jedenfalls der Zustimmung der Mehrheit jener Mitglieder des 
Landtages, deren Mandate im Landtag auf diese Partei entfallen. Die Bestellung der 
Stellvertreter des Vorsitzenden wird durch die Geschäftsordnung des Bundesrates 
geregelt. Der Vorsitzende führt den Titel „Präsident des Bundesrates“, seine 
Stellvertreter führen den Titel „Vizepräsident des Bundesrates“. 

(3) Der Bundesrat wird von seinem Vorsitzenden an den Sitz des Nationalrates 
einberufen. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Bundesrat sofort einzuberufen, wenn 
wenigstens ein Viertel seiner Mitglieder oder die Bundesregierung es verlangt. 

(4) Die Landeshauptmänner sind berechtigt, an allen Verhandlungen des 
Bundesrates teilzunehmen. Sie haben nach den näheren Bestimmungen der 
Geschäftsordnung des Bundesrates das Recht, auf ihr Verlangen jedes Mal zu 
Angelegenheiten ihres Landes gehört zu werden. 

Artikel 36. (1) Im Vorsitz des Bundesrates wechseln die Länder halbjährlich in 
alphabetischer Reihenfolge. 

(2) Vorsitzender des Bundesrates ist der Landeshauptmann des den Vorsitz 
führenden Landes. Die Bestellung der Stellvertreter des Vorsitzenden wird durch die 
Geschäftsordnung des Bundesrates geregelt. 

(3) Der Vorsitzende beruft den Bundesrat ein. Der Vorsitzende ist verpflichtet, 
den Bundesrat sofort einzuberufen, wenn ein Drittel der Länder oder die 
Bundesregierung es verlangt. 

Artikel 37. (1) Zu einem Beschluss des Bundesrates ist, soweit in diesem Gesetz 
nicht anders bestimmt ist oder in der Geschäftsordnung des Bundesrates für einzelne 
Angelegenheiten nicht anders festgelegt ist, die Anwesenheit von mindestens einem 
Drittel der Mitglieder und die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

(2) Der Bundesrat gibt sich seine Geschäftsordnung durch Beschluss. Dieser 

Artikel 37. (1) Der Bundesrat gibt sich seine Geschäftsordnung durch Beschluss. 
Dieser Beschluss kann nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen gefasst werden. In der Geschäftsordnung können auch über den 
inneren Bereich des Bundesrates hinauswirkende Bestimmungen getroffen werden, 
sofern dies für die Regelung der Geschäftsbehandlung im Bundesrat erforderlich ist. 
Der Geschäftsordnung kommt die Wirkung eines Bundesgesetzes zu; sie ist durch den 
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Beschluss kann nur bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder mit einer Mehrheit von 
mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden. In der 
Geschäftsordnung können auch über den inneren Bereich des Bundesrates 
hinauswirkende Bestimmungen getroffen werden, sofern dies für die Regelung der 
Geschäftsbehandlung im Bundesrat erforderlich ist. Der Geschäftsordnung kommt die 
Wirkung eines Bundesgesetzes zu; sie ist durch den Bundeskanzler im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(3) Die Sitzungen des Bundesrates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann jedoch 
gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung durch Beschluss aufgehoben werden. 
Die Bestimmungen des Art. 33 gelten auch für öffentliche Sitzungen des Bundesrates 
und seiner Ausschüsse. 

Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
(2) Die Sitzungen des Bundesrates sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann jedoch 

gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung durch Beschluss aufgehoben werden. 
Die Bestimmungen des Art. 33 gelten auch für öffentliche Sitzungen des Bundesrates 
und seiner Ausschüsse. 

Artikel 42. … 
(2) Ein Gesetzesbeschluss kann, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes 

bestimmt ist, nur dann beurkundet und kundgemacht werden, wenn der Bundesrat 
gegen diesen Beschluss keinen mit Gründen versehenen Einspruch erhoben hat. 

(3) Dieser Einspruch muss dem Nationalrat binnen acht Wochen nach Einlangen 
des Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzenden schriftlich 
übermittelt werden; er ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Wiederholt der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder, so ist dieser zu beurkunden und 
kundzumachen. Beschließt der Bundesrat, keinen Einspruch zu erheben, oder wird 
innerhalb der im Abs. 3 festgesetzten Frist kein mit Begründung versehener Einspruch 
erhoben, so ist der Gesetzesbeschluss zu beurkunden und kundzumachen. 

Artikel 42. … 
(2) Der Bundesrat kann gegen den Gesetzesbeschluss Einspruch erheben. Ein 

Einspruch ist dem Nationalrat binnen acht Wochen nach Einlangen des 
Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzenden schriftlich zu 
übermitteln und dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. Wenn der 
Gesetzesbeschluss nicht Angelegenheiten des Art. 12 zum Inhalt hat, kann der 
Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss bei Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte seiner Mitglieder wiederholen (Beharrungsbeschluss). 

(3) Der Gesetzesbeschluss ist zu beurkunden und, soweit in diesem Gesetz nicht 
anderes bestimmt ist, ohne Weiteres kundzumachen: 
 1. wenn dem Bundesrat hinsichtlich des Gesetzesbeschlusses keine Mitwirkung 

zusteht, 
 2. wenn der Gesetzesbeschluss der Zustimmung des Bundesrates bedarf und der 

Bundesrat diese erteilt hat, 
 3. bei sonstigen Gesetzesbeschlüssen, wenn der Bundesrat innerhalb der in 

Abs. 2 festgesetzten Frist gegen den Gesetzesbeschluss keinen Einspruch 
erhoben oder beschlossen hat, gegen ihn keinen Einspruch zu erheben, oder 
wenn der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss gefasst hat. 

Artikel 44. ... 
(2) Verfassungsgesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene 

Verfassungsbestimmungen, durch die die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung 
oder Vollziehung eingeschränkt wird, bedürfen überdies der in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Artikel 44. ... 
(2) Verfassungsgesetze oder in einfachen Gesetzen enthaltene 

Verfassungsbestimmungen, durch die die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung 
oder Vollziehung eingeschränkt wird, bedürfen überdies der Zustimmung des 
Bundesrates. 
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abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zustimmung des Bundesrates. 

Artikel 52. (1) Der Nationalrat und der Bundesrat sind befugt, die 
Geschäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über alle 
Gegenstände der Vollziehung zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu 
verlangen sowie ihren Wünschen über die Ausübung der Vollziehung in 
Entschließungen Ausdruck zu geben. 

Artikel 52. (1) Der Nationalrat ist befugt, die Geschäftsführung der 
Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der 
Vollziehung zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen sowie ihren 
Wünschen über die Ausübung der Vollziehung in Entschließungen Ausdruck zu geben. 

(3) Jedes Mitglied des Nationalrates und des Bundesrates ist befugt, in den 
Sitzungen des Nationalrates oder des Bundesrates kurze mündliche Anfragen an die 
Mitglieder der Bundesregierung zu richten. 

(3) Jedes Mitglied des Nationalrates ist befugt, in den Sitzungen des Nationalrates 
kurze mündliche Anfragen an die Mitglieder der Bundesregierung zu richten. 

(4) Die nähere Regelung hinsichtlich des Fragerechtes wird durch das 
Bundesgesetz, betreffend die Geschäftsordnung des Nationalrates, sowie durch die 
Geschäftsordnung des Bundesrates getroffen. 

(4) Die nähere Regelung hinsichtlich des Fragerechtes wird durch das 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates sowie durch die 
Geschäftsordnung des Bundesrates getroffen. 

F. Stellung der Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates F. Stellung der Mitglieder des Nationalrates 
Artikel 56. (1) Die Mitglieder des Nationalrates und die Mitglieder des 

Bundesrates sind bei der Ausübung dieses Berufes an keinen Auftrag gebunden. 
Artikel 56. (1) Die Mitglieder des Nationalrates sind bei der Ausübung dieses 

Berufes an keinen Auftrag gebunden. 
Artikel 58. Die Mitglieder des Bundesrates genießen während der ganzen Dauer 

ihrer Funktion die Immunität von Mitgliedern des Landtages, der sie entsendet hat. 
[Entfällt] 

Artikel 59b. (1) … 
 2. zwei vom Präsidenten des Bundesrates mit Zustimmung der Vizepräsidenten 

namhaft gemachte Vertreter, 

Artikel 59b. (1) … 
 2. zwei vom Vorsitzenden des Bundesrates mit Zustimmung der Stellvertreter 

namhaft gemachte Vertreter, 
 

Variante 2 
Artikel 42. … 
(2) Ein Gesetzesbeschluss kann, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes 

bestimmt ist, nur dann beurkundet und kundgemacht werden, wenn der Bundesrat 
gegen diesen Beschluss keinen mit Gründen versehenen Einspruch erhoben hat. 

(3) Dieser Einspruch muss dem Nationalrat binnen acht Wochen nach Einlangen 
des Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzenden schriftlich 
übermittelt werden; er ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Wiederholt der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder, so ist dieser zu beurkunden und 

Artikel 42. … 
(2) Der Bundesrat kann gegen den Gesetzesbeschluss Einspruch erheben. Ein 

Einspruch ist dem Nationalrat binnen acht Wochen nach Einlangen des 
Gesetzesbeschlusses beim Bundesrat von dessen Vorsitzenden schriftlich zu 
übermitteln und dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu bringen. Der Nationalrat kann 
seinen ursprünglichen Beschluss bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner 
Mitglieder wiederholen (Beharrungsbeschluss). 

(3) In den Angelegenheiten des Art. 12 bedarf ein Einspruch mindestens der 
Hälfte der abgegebenen Stimmen oder mindestens der Hälfte der abgegebenen 
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kundzumachen. Beschließt der Bundesrat, keinen Einspruch zu erheben, oder wird 
innerhalb der im Abs. 3 festgesetzten Frist kein mit Begründung versehener Einspruch 
erhoben, so ist der Gesetzesbeschluss zu beurkunden und kundzumachen. 

Stimmen der Vertreter von wenigstens fünf Ländern. Der Nationalrat kann einen 
Beharrungsbeschluss nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen fassen. 

(4) Der Gesetzesbeschluss ist zu beurkunden und, soweit in diesem Gesetz nicht 
anderes bestimmt ist, ohne Weiteres kundzumachen: 
 1. wenn dem Bundesrat hinsichtlich des Gesetzesbeschlusses keine Mitwirkung 

zusteht, 
 2. wenn der Gesetzesbeschluss der Zustimmung des Bundesrates bedarf und der 

Bundesrat diese erteilt hat, 
 3. bei sonstigen Gesetzesbeschlüssen, wenn der Bundesrat innerhalb der in 

Abs. 2 festgesetzten Frist gegen den Gesetzesbeschluss keinen Einspruch 
erhoben oder beschlossen hat, gegen ihn keinen Einspruch zu erheben, oder 
wenn der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss gefasst hat. 

Artikel 52. … 
(4) Die nähere Regelung hinsichtlich des Fragerechtes wird durch das 

Bundesgesetz, betreffend die Geschäftsordnung des Nationalrates, sowie durch die 
Geschäftsordnung des Bundesrates getroffen. 

Artikel 52. ... 
(4) Die nähere Regelung hinsichtlich des Fragerechtes wird durch das 

Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates sowie durch die 
Geschäftsordnung des Bundesrates getroffen. 

 
Ende der Varianten 

 
5. Schulen 

Artikel 14. … 
(6) Schulen sind Einrichtungen, in denen Schüler gemeinsam nach einem 

umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet werden und im Zusammenhang mit der 
Vermittlung von allgemeinen oder allgemeinen und beruflichen Kenntnissen und 
Fertigkeiten ein umfassendes erzieherisches Ziel angestrebt wird. Öffentliche Schulen 
sind jene Schulen, die vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet und erhalten werden. 
Gesetzlicher Schulerhalter ist der Bund, soweit die Gesetzgebung und Vollziehung in 
den Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen 
Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe 
der landesgesetzlichen Vorschriften die Gemeinde oder ein Gemeindeverband, soweit 
die Gesetzgebung oder Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen 
Landessache ist. Öffentliche Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des 

 
Artikel 81a. (1) Öffentliche Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen 

Schulerhalter errichtet und erhalten werden. Lehrer an öffentlichen Schulen sind 
Bedienstete des Bundes. 

(2) Öffentliche Schulen sind im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen 
allgemein zugänglich. Der Unterricht an öffentlichen Schulen ist unentgeltlich. 
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Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses, 
im Übrigen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen zugänglich. Das Gleiche gilt 
sinngemäß für Kindergärten, Horte und Schülerheime. 

[(9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes der Lehrer, Erzieher und 
Kindergärtnerinnen gelten für die Verteilung der Zuständigkeiten zur Gesetzgebung 
und Vollziehung hinsichtlich der Dienstverhältnisse zum Bund, zu den Ländern, zu den 
Gemeinden und zu den Gemeindeverbänden, soweit in den vorhergehenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt ist, die diesbezüglichen allgemeinen Regelungen der Art. 10 
und 21. Gleiches gilt für das Personalvertretungsrecht der Lehrer, Erzieher und 
Kindergärtnerinnen.] 

(6a) Die Gesetzgebung hat ein differenziertes Schulsystem vorzusehen, das 
zumindest nach Bildungsinhalten in allgemeinbildende und berufsbildende Schulen 
und nach Bildungshöhe in Primar- und Sekundarschulbereiche gegliedert ist, wobei bei 
den Sekundarschulen eine weitere angemessene Differenzierung vorzusehen ist. 

(3) Die Gesetzgebung hat ein differenziertes Schulsystem vorzusehen, das 
zumindest nach Bildungsinhalten in allgemeinbildende und berufsbildende Schulen 
und nach Bildungshöhe in Primar- und Sekundarschulbereiche gegliedert ist, wobei bei 
den Sekundarschulen eine weitere angemessene Differenzierung vorzusehen ist. 

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind Privatschulen; diesen ist nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen das Öffentlichkeitsrecht zu verleihen. 

(4) Privatschulen wird nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das 
Öffentlichkeitsrecht verliehen. 

(7a) Die Schulpflicht beträgt zumindest neun Jahre und es besteht auch 
Berufsschulpflicht. 

(5) Die Schulpflicht beträgt zumindest neun Jahre und es besteht auch 
Berufsschulpflicht. In den durch Gesetz festgelegten Fällen kann häuslicher Unterricht 
zugelassen werden. 

(10) In den Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit sowie des Verhältnisses der 
Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des Religionsunterrichtes 
in der Schule, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Universitäten und 
Hochschulen handelt, können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Das Gleiche gilt, wenn die Grundsätze des 
Abs. 6a verlassen werden sollen und für die Genehmigung der in vorstehenden 
Angelegenheiten abgeschlossenen Staatsverträge der im Art. 50 bezeichneten Art. 

(6) In den Angelegenheiten des Verhältnisses der Schule zu Kirchen und 
Religionsgesellschaften einschließlich des Religionsunterrichtes in der Schule können 
Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden. Das Gleiche gilt, wenn die Grundsätze des Abs. 3 verlassen 
werden sollen, und für die Genehmigung der in vorstehenden Angelegenheiten 
abgeschlossenen Staatsverträge der im Art. 50 bezeichneten Art. 

 (7) Durch Gesetz wird zur Beratung in Angelegenheiten der Schulen in jedem 
Land ein Beirat eingerichtet, in dem Schüler, Eltern und Lehrer mitwirken. Der Beirat 
ist befugt, in allen wesentlichen Angelegenheiten, die die Schulgemeinschaft betreffen, 
Auskünfte zu verlangen und es ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen. 

Artikel 14.  
(5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie 

Offenheit und Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf 

 
[Entfällt] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
deren Grundlage sie der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer 
Lage und finanziellem Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung 
bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsniveau sichert. Im 
partnerschaftlichen Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern 
und Jugendlichen die bestmögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu 
ermöglichen, damit sie zu gesunden, selbstbewussten, glücklichen, 
leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen Menschen werden, die 
befähigt sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert 
Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende Generationen 
zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem Bildungsweg 
entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt werden, dem 
politischen, religiösen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein 
sowie befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der 
Welt teilzunehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben 
der Menschheit mitzuwirken. 

(8) Dem Bund steht die Befugnis zu, sich in den Angelegenheiten, die nach Abs. 2 
und 3 in die Vollziehung der Länder fallen, von der Einhaltung der auf Grund dieser 
Absätze erlassenen Gesetze und Verordnungen Kenntnis zu verschaffen, zu welchem 
Zweck er auch Organe in die Schulen und Schülerheime entsenden kann. Werden 
Mängel wahrgenommen, so kann dem Landeshauptmann durch Weisung (Art. 20 
Abs. 1) die Abstellung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist aufgetragen 
werden. Der Landeshauptmann hat für die Abstellung der Mängel nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Sorge zu tragen und ist verpflichtet, um die Durchführung 
solcher Weisungen zu bewirken, auch die ihm in seiner Eigenschaft als Organ des 
selbständigen Wirkungsbereiches des Landes zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden.

[Entfällt] 

Artikel 14a. … 
(7) Die Bestimmungen des Art. 14 Abs. 5a, 6, 6a, 7, 7a und 9 gelten sinngemäß 

auch für die im ersten Satz des Abs. 1 bezeichneten Gebiete. 
(8) Art. 14 Abs. 10 gilt sinngemäß. 

 
[Entfällt] 
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5. Schulbehörden des Bundes 
Artikel 81a. (1) Die Verwaltung des Bundes auf dem Gebiet des Schulwesens 

und auf dem Gebiet des Erziehungswesens in den Angelegenheiten der Schülerheime 
ist vom zuständigen Bundesminister und – soweit es sich nicht um das Hochschul- und 
Kunstakademiewesen sowie um das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen und das 
land- und forstwirtschaftliche Erziehungswesen in den Angelegenheiten der 
Schülerheime handelt – von den dem zuständigen Bundesminister unterstehenden 
Schulbehörden des Bundes zu besorgen. Zur Führung von Verzeichnissen der 
Schulpflichtigen können im übertragenen Wirkungsbereich des Bundes die Gemeinden 
herangezogen werden. 

(2) Für den Bereich jedes Landes ist eine als Landesschulrat und für den Bereich 
jedes politischen Bezirkes eine als Bezirksschulrat zu bezeichnende Schulbehörde 
einzurichten. Im Land Wien hat der Landesschulrat auch die Aufgaben des 
Bezirksschulrates zu besorgen und die Bezeichnung Stadtschulrat für Wien zu führen. 
Der sachliche Wirkungsbereich der Landes- und Bezirksschulräte ist durch 
Bundesgesetz zu regeln. 

(3) Für die durch Gesetz zu regelnde Einrichtung der Schulbehörden des Bundes 
gelten folgende Richtlinien: 
 a) Im Rahmen der Schulbehörden des Bundes sind Kollegien einzurichten. Die 

stimmberechtigten Mitglieder der Kollegien der Landesschulräte sind nach 
dem Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag, die stimmberechtigten 
Mitglieder der Kollegien der Bezirksschulräte nach dem Verhältnis der für die 
im Landtag vertretenen Parteien bei der letzten Landtagswahl im Bezirk 
abgegebenen Stimmen zu bestellen. Die Bestellung aller oder eines Teiles der 
Mitglieder der Kollegien durch den Landtag ist zulässig. 

 b) Präsident des Landesschulrates ist der Landeshauptmann, Vorsitzender des 
Bezirksschulrates der Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde. Wird die 
Bestellung eines Amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates gesetzlich 
vorgesehen, so tritt dieser in allen Angelegenheiten, die sich der Präsident 
nicht selbst vorbehält, an dessen Stelle. Wird die Bestellung eines 
Vizepräsidenten gesetzlich vorgesehen, so steht diesem das Recht der 
Akteneinsicht und Beratung zu; ein solcher Vizepräsident ist jedenfalls in 
jenen fünf Ländern zu bestellen, die nach dem Ergebnis der letzten vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes durchgeführten amtlichen 

 
[Entfällt] 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Volkszählung die meisten Einwohner haben. 

 c) Die Aufgabenbereiche der Kollegien und der Präsidenten (Vorsitzenden) der 
Landes- und Bezirksschulräte sind durch Gesetz zu bestimmen. Zur Erlassung 
von Verordnungen und allgemeinen Weisungen, zur Bestellung von 
Funktionären und zur Erstattung von Ernennungsvorschlägen sowie zur 
Erstattung von Gutachten zu Gesetz- und Verordnungsentwürfen sind die 
Kollegien zu berufen. 

 d) In dringenden Fällen, die einen Aufschub bis zur nächsten Sitzung des 
Kollegiums nicht zulassen, hat der Präsident (der Vorsitzende) auch in den 
dem Wirkungsbereich des Kollegiums zugewiesenen Angelegenheiten 
Erledigungen zu treffen und hierüber ohne Verzug dem Kollegium zu 
berichten. 

 e) Ist ein Kollegium durch mehr als zwei Monate beschlussunfähig, so gehen die 
Aufgaben des Kollegiums für die weitere Dauer der Beschlussunfähigkeit auf 
den Präsidenten (Vorsitzenden) über. Der Präsident (Vorsitzende) tritt in 
diesen Fällen an die Stelle des Kollegiums. 

(4) In den Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Kollegien fallen, 
können Weisungen (Art. 20 Abs. 1) nicht erteilt werden. Dies gilt nicht für Weisungen, 
mit denen wegen Gesetzwidrigkeit die Durchführung des Beschlusses eines 
Kollegiums untersagt oder die Aufhebung einer vom Kollegium erlassenen 
Verordnung angeordnet wird. Solche Weisungen sind zu begründen. Die 
Schulbehörde, an die die Weisung gerichtet ist, kann dagegen auf Grund eines 
Beschlusses des Kollegiums nach Maßgabe der Art. 129 und 130 unmittelbar 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(5) Der zuständige Bundesminister kann sich persönlich oder durch Organe des 
von ihm geleiteten Bundesministeriums vom Zustand und von den Leistungen auch 
jener Schulen und Schülerheime überzeugen, die dem Bundesministerium im Wege der 
Landesschulräte unterstehen. Festgestellte Mängel – soweit es sich nicht um solche im 
Sinne des Art. 14 Abs. 8 handelt – sind dem Landesschulrat zum Zweck ihrer 
Abstellung bekanntzugeben. 

Artikel 81b. (1) Die Landesschulräte haben Dreiervorschläge zu erstatten 
 a) für die Besetzung der Dienstposten des Bundes für Schulleiter, sonstige Lehrer 

und Erzieher an den den Landesschulräten unterstehenden Schulen und 
Schülerheimen, 

 b) für die Besetzung der Dienstposten des Bundes für die bei den Landes- und 

[Entfällt] 
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Bezirksschulräten tätigen Schulaufsichtsbeamten sowie für die Betrauung von 
Lehrern mit Schulaufsichtsfunktionen, 

 c) für die Bestellung der Vorsitzenden und der Mitglieder der 
Prüfungskommissionen für das Lehramt an Hauptschulen und an 
Sonderschulen. 

(2) Die Vorschläge nach Abs. 1 sind an den gemäß Art. 66 Abs. 1 oder Art. 67 
Abs. 1 oder auf Grund sonstiger Bestimmungen zuständigen Bundesminister zu 
erstatten. Die Auswahl unter den vorgeschlagenen Personen obliegt dem 
Bundesminister. 

(3) Bei jedem Landesschulrat sind Qualifikations- und Disziplinarkommissionen 
erster Instanz für Schulleiter und sonstige Lehrer sowie für Erzieher einzurichten, die 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen und an einer dem 
Landesschulrat unterstehenden Schule (Schülerheim) verwendet werden. Das Nähere 
ist durch Bundesgesetz zu regeln. 

Artikel 81c. … Artikel 81b. … 
Artikel 97. … 
(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von 

Bundesorganen vorsieht, muss hiezu die Zustimmung der Bundesregierung eingeholt 
werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tage, an dem der Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt 
eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, dass die Mitwirkung der 
Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf dieser Frist darf die Kundmachung des 
Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt 
hat. 

Artikel 97. … 
(2) Alle Gesetzesbeschlüsse der Landtage sind unmittelbar nach der 

Beschlussfassung des Landtages vor ihrer Kundmachung vom Landeshauptmann dem 
Bundeskanzleramt bekanntzugeben. Soweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die 
Mitwirkung von Bundesorganen vorsieht, muss hiezu die Zustimmung der 
Bundesregierung eingeholt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die 
Bundesregierung nicht binnen acht Wochen von dem Tag, an dem der 
Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, dem Landeshauptmann 
mitgeteilt hat, dass die Mitwirkung der Bundesorgane verweigert wird. Vor Ablauf 
dieser Frist darf die Kundmachung des Gesetzesbeschlusses nur erfolgen, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zugestimmt hat. 

(4) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen jedenfalls nicht eine 
Abänderung landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine 
dauernde finanzielle Belastung des Landes, noch eine finanzielle Belastung des Bundes 
oder der Gemeinden, noch finanzielle Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine 
Veräußerung von Staatsgut, noch Maßnahmen in den im Art. 12 Abs. 1 Z 6 
bezeichneten Angelegenheiten, noch endlich solche in Angelegenheiten der Kammern 
für Arbeiter und Angestellte auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet zum 
Gegenstand haben. 

(4) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen jedenfalls nicht eine 
Abänderung landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine 
dauernde finanzielle Belastung des Landes, noch eine finanzielle Belastung des Bundes 
oder der Gemeinden, noch finanzielle Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine 
Veräußerung von Staatsgut, noch Maßnahmen betreffend die beruflichen Vertretungen 
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet zum Gegenstand haben. 
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Artikel 98. (1) Alle Gesetzesbeschlüsse der Landtage sind unmittelbar nach der 

Beschlussfassung des Landtages vor ihrer Kundmachung vom Landeshauptmann dem 
Bundeskanzleramt bekanntzugeben. 

(2) Wegen Gefährdung von Bundesinteressen kann die Bundesregierung gegen 
den Gesetzesbeschluss eines Landtages binnen acht Wochen von dem Tag, an dem der 
Gesetzesbeschluss beim Bundeskanzleramt eingelangt ist, einen mit Gründen 
versehenen Einspruch erheben. Wenn dem Bund vor Einleitung des 
Gesetzgebungsverfahrens über den Gesetzesbeschluss Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum zugrunde liegenden Entwurf gegeben worden ist, darf sich der Einspruch nur auf 
einen behaupteten Eingriff in die Zuständigkeit des Bundes gründen. Im Falle eines 
Einspruches darf der Gesetzesbeschluss nur kundgemacht werden, wenn ihn der 
Landtag bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder wiederholt. 

(3) Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist die Kundmachung nur zulässig, wenn die 
Bundesregierung ausdrücklich zustimmt. 

(4) Für Gesetzesbeschlüsse der Landtage, die Abgaben zum Gegenstand haben, 
gelten die Bestimmungen des Finanz-Verfassungsgesetzes. 

Artikel 98. Für Gesetzesbeschlüsse der Landtage, die Abgaben zum Gegenstand 
haben, gelten die Bestimmungen des Finanz-Verfassungsgesetzes. 

Artikel 99. (1) Die durch Landesverfassungsgesetz zu erlassende 
Landesverfassung kann, insoweit dadurch die Bundesverfassung nicht berührt wird, 
durch Landesverfassungsgesetz abgeändert werden. 

Artikel 99. (1) Die durch Landesverfassungsgesetz zu erlassende 
Landesverfassung darf der Bundesverfassung nicht widersprechen. 

Artikel 102. … 
(2) Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig 

festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden: 
Grenzvermarkung, Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland, Zollwesen, 

Regelung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet und des Austrittes aus 
ihm, Bundesfinanzen, Monopolwesen, Geld-, Kredit-, Börse-, Bank- und 
Vertragsversicherungswesen, Maß-, Gewichts-, Normen- und Punzierungswesen, 
Justizwesen, Passwesen, Meldewesen, Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen 
sowie Schießwesen, Patentwesen, Schutz von Mustern, Marken und anderen 
Warenbezeichnungen, Verkehrswesen, Strom- und Schifffahrtspolizei, Post- und 
Fernmeldewesen, Bergwesen, Regulierung und Instandhaltung der Donau, 
Wildbachverbauung, Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen, Vermessungswesen, 
Arbeitsrecht, Sozialversicherungswesen, Denkmalschutz, Organisation und Führung 
der Bundespolizei und der Bundesgendarmerie, Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit einschließlich der ersten allgemeinen Hilfeleistung, 

Artikel 102. … 
(2) Folgende Angelegenheiten des Art. 10 können im Rahmen des 

verfassungsmäßig festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden 
versehen werden: 

Außenhandel und Zölle; Grenzvermarkung; Bundesfinanzen; Monopole; 
Geldwirtschaft und Kapitalverkehr; Justiz; Medienrecht; Sicherheitsverwaltung; 
Wirtschaftslenkung; gewerblicher Rechtsschutz; agrarische Marktordnung; 
Verkehrsrecht; Post und Telekommunikation; Wasserrecht und Wasserbau; 
Vermessung; Normung, Standardisierung und Typisierung; Arbeitsrecht; 
Sozialversicherungsrecht; Verkehr mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln; 
Universitäten und Hochschulen; Organisation und Führung der Bundespolizei; 
militärische Angelegenheiten; Zivildienst; Familienlastenausgleich. 

168/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

30 von 42



  31 von 42 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jedoch mit Ausnahme der örtlichen Sicherheitspolizei, Pressewesen, Vereins- und 
Versammlungsangelegenheiten und Fremdenpolizei; geschäftlicher Verkehr mit Saat- 
und Pflanzgut, Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie mit 
Pflanzenschutzgeräten, einschließlich der Zulassung und bei Saat- und Pflanzgut auch 
der Anerkennung; militärische Angelegenheiten, Angelegenheiten des Zivildienstes, 
Fürsorge für Kriegsteilnehmer und deren Hinterbliebene, Bevölkerungspolitik, soweit 
sie die Gewährung von Kinderbeihilfen und die Schaffung eines Lastenausgleiches im 
Interesse der Familie zum Gegenstand hat; Schulwesen sowie Erziehungswesen in den 
Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, ausgenommen das land- und 
forstwirtschaftliche Schulwesen und das land- und forstwirtschaftliche 
Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerheime; öffentliches 
Auftragswesen. 

(5) Wenn in einem Land in Angelegenheiten der unmittelbaren Bundesverwaltung 
die sofortige Erlassung von Maßnahmen zur Abwehr eines offenkundigen, nicht 
wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, 
zu der die obersten Organe der Verwaltung des Bundes wegen höherer Gewalt dazu 
nicht in der Lage sind, hat der Landeshauptmann an deren Stelle die Maßnahmen zu 
treffen. 

(5) Soweit die sofortige Erlassung von Maßnahmen zur Abwehr eines 
offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit oder zur 
Hilfeleistung nach einem außergewöhnlichen Ereignis notwendig wird, hat der 
Landeshauptmann an der Stelle der zuständigen Organe die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Sind mehrere Länder betroffen, sind diese Maßnahmen von dem zuerst 
einschreitenden Landeshauptmann zu treffen. Der einschreitende Landeshauptmann 
hat unverzüglich Einvernehmen mit den zuständigen obersten Organen der Verwaltung 
herzustellen und deren Weisungen zu befolgen. Sind alle Länder betroffen, sind diese 
Maßnahmen vom Bundeskanzler zu treffen. 

Artikel 106. Zur Leitung des inneren Dienstes des Amtes der Landesregierung 
wird ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter als Landesamtsdirektor bestellt. Er ist 
auch in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung das Hilfsorgan des 
Landeshauptmannes. 

Übergangsgesetz 1920 
§ 8. … 
(5) … 

 a) In der Landesinstanz bilden in jedem Land die bisherigen Behörden und 
Ämter der ehemals autonomen Verwaltung des Landes und die bisherige 
Behörde der politischen Verwaltung einschließlich der bei dieser Behörde 
vereinigten besonderen Verwaltungszweige eine einheitliche Behörde (Amt 
der Landesregierung; Artikel 106 des Bundes-Verfassungsgesetzes), deren 
Vorstand der Landeshauptmann ist. Der zur Leitung des inneren Dienstes 

Artikel 106. (1) Die Geschäfte der Landesregierung und des Landeshauptmannes 
werden durch das Amt der Landesregierung besorgt. 

(2) Der Landeshauptmann ist der Vorstand des Amtes der Landesregierung. Als 
solchem sind ihm auch die Bezirkshauptmannschaften unterstellt. 

(3) Zur Leitung des inneren Dienstes des Amtes der Landesregierung wird von 
der Landesregierung ein Landesamtsdirektor bestellt. Die Leitung des inneren Dienstes 
erfolgt unter der unmittelbaren Aufsicht des Landeshauptmannes. 
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berufene rechtskundige Verwaltungsbeamte (Landesamtsdirektor; Artikel 106 
des Bundes-Verfassungsgesetzes) ist aus den Beamten der bisherigen 
autonomen oder politischen Verwaltung, die den Vorschriften über die 
Befähigung zur Ausübung des politischen Dienstes entsprechen, durch die 
Landesregierung mit Zustimmung der Bundesregierung zu bestellen. … 

 b) Dem Landeshauptmann als Vorstand des Amtes der Landesregierung sind 
auch die Bezirkshauptmannschaften im Land unterstellt. … 

BVG Ämter der Landesregierungen 
§ 1. (1) Der Landeshauptmann ist der Vorstand des Amtes der Landesregierung. 
(3) Unter der unmittelbaren Aufsicht des Landeshauptmannes (Landeshauptmann-

Stellvertreters) obliegt die Leitung des inneren Dienstes des Amtes der 
Landesregierung dem Landesamtsdirektor, in dessen Verhinderung dem in der 
gleichen Weise wie der Landesamtsdirektor zu bestellenden, den gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Bestellung zum Landesamtsdirektor entsprechenden Beamten 
des Amtes der Landesregierung. 

 (4) Zur Wahrnehmung der Angelegenheiten der Schulen wird im Amt der 
Landesregierung eine Bildungsdirektion eingerichtet. Ihr steht ein Bildungsdirektor 
vor, dem ein Stellvertreter zur Seite zu stellen ist. 

BVG Ämter der Landesregierungen 
§ 2. … 
(5) Die Geschäftseinteilung wird vom Landeshauptmann mit Zustimmung der 

Landesregierung erlassen. Soweit hiebei die Geschäfte der mittelbaren 
Bundesverwaltung in Betracht kommen, bedarf sie der Zustimmung der 
Bundesregierung. Derselbe Vorgang gilt auch im Falle von Änderungen in der 
Geschäftseinteilung. 

§ 3. ... 
(2) Das Nähere über den Geschäftsgang im Amte der Landesregierung wird durch 

eine Geschäftsordnung geregelt, auf deren Erlassung und Abänderung die Vorschrift 
des § 2, Absatz 5, sinngemäß Anwendung findet. 

 
 
(5) Die Regelungen des Geschäftsganges (Geschäftsordnung) sowie die innere 

Gliederung und Verteilung der Geschäfte (Geschäftseinteilung) im Amt der 
Landesregierung werden vom Landeshauptmann mit Zustimmung der Landesregierung 
getroffen. 

 Artikel 107. (1) Die Landesregierung und die Bezirkshauptmannschaften sind die 
Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung in den Ländern. 
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Artikel 116. ... 
(3) … Eine Stadt mit eigenem Statut hat neben den Aufgaben der 

Gemeindeverwaltung auch die der Bezirksverwaltung zu besorgen. 

Übergangsgesetz 1920 
§ 8. … 
(5) … 

 b) … Diese [die Bezirkshauptmannschaften] haben, ebenso wie auch die Städte 
mit eigenem Statut und die übrigen Ortsgemeinden, nach den näheren 
Bestimmungen der Bundes- und Landesgesetze sowohl die Geschäfte der 
mittelbaren Bundesverwaltung als auch die der Landesverwaltung zu führen. 
… 

 
(2) Die Aufgaben der Bezirksverwaltung werden von den 

Bezirkshauptmannschaften und den Organen der Städte mit eigenem Statut besorgt. 

 d) Die Grenzen der politischen Bezirke, der Gerichtsbezirke, der autonomen 
Bezirke und der Ortsgemeinden dürfen sich nicht schneiden; … 

(3) Die Grenzen der Verwaltungsbezirke, der Gerichtsbezirke und der Gemeinden 
dürfen einander nicht schneiden. 
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Übergangsgesetz 1920 
§ 8. … 
(5) Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Organisation der allgemeinen staatlichen 

Verwaltung in den Ländern durch das gemäß Artikel 120 des Bundes-
Verfassungsgesetzes zu erlassende Bundesverfassungsgesetz und die 
Ausführungsgesetze hiezu geregelt ist, gelten für die Verwaltung in den Ländern 
folgende Bestimmungen: 
 a) …Nähere Grundsätze für die Einrichtung und Geschäftsführung der Ämter der 

Landesregierungen werden durch besonderes Bundesverfassungsgesetz 
erlassen. 

 b) … Die Bürgermeister und Bürgermeister-Stellvertreter der Städte mit eigenem 
Statut leisten dem Landeshauptmann, die Bürgermeister und Bürgermeister-
Stellvertreter der übrigen Ortsgemeinden dem Bezirkshauptmann vor Antritt 
des Amtes das Gelöbnis auf die Bundesverfassung und die Landesverfassung. 

 d) … Änderungen in den Grenzen der Ortsgemeinden, durch die die Grenzen der 
Gerichtsbezirke berührt werden, bedürfen - unbeschadet der Einhaltung der in 
Betracht kommenden landesgesetzlichen Vorschriften - der Zustimmung der 
Bundesregierung. Änderungen in den Sprengeln der politischen Bezirke oder 
der autonomen Bezirke werden durch Verordnung der Landesregierung mit 
Zustimmung der Bundesregierung, Änderungen in den Sprengeln der 
Bezirksgerichte durch Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung der 
Landesregierung verfügt. 

 f) Änderungen in den die Rechtsverhältnisse der Ortsgemeinden sowie der 
allgemeinen und besonderen autonomen Bezirksverwaltungen regelnden 
Gesetzen können bis zu dem eingangs bezeichneten Zeitpunkt durch die 
Landesgesetzgebung nur insoweit vorgenommen werden, als hiedurch die in 
den Artikeln I, Absatz 1, IV, V, VI, XIII, XIV,XVI, XXIII und XXV des 
Gesetzes vom 5. März 1862, R. G. Bl. Nr. 18, enthaltenen grundsätzlichen 
Bestimmungen zur Regelung des Gemeindewesens nicht berührt werden. 
Neueinrichtungen auf dem durch diese Artikel geregelten Gebiete sind nur 
durch Bundesverfassungsgesetz möglich. 

(8) Von den Bestimmungen des Absatzes 5 finden für die Verwaltung im Land 
Wien nur die Vorschriften unter c und f (Anm.: richtig: unter f) Anwendung. 
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BVG Ämter der Landesregierungen 
§ 1. … 
(2) Der Landeshauptmann wird auch in allen ihm in dieser Eigenschaft 

zukommenden Obliegenheiten durch das gemäß Artikel 105, Absatz 1, des Bundes-
Verfassungsgesetzes berufene Mitglied der Landesregierung (Landeshauptmann-
Stellvertreter) vertreten. 

§ 2. (1) Das Amt der Landesregierung gliedert sich in Abteilungen, auf die die 
Geschäfte nach ihrem Gegenstand und ihrem sachlichen Zusammenhang aufgeteilt 
werden. 

(2) Nach Bedarf können die Abteilungen zu Gruppen zusammengefaßt werden. 
(3) Den Abteilungen und Gruppen stehen Beamte des Amtes der Landesregierung 

vor. 
(4) Die Zahl der Abteilungen und die Aufteilung der Geschäfte auf sie, im 

Bedarfsfalle auch die Zusammenfassung der Abteilungen zu Gruppen, wird in der 
Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung festgesetzt. 

… 
§ 3. (1) Die Abteilungen des Amtes der Landesregierung besorgen die ihnen nach 

der Geschäftseinteilung zukommenden Geschäfte, soweit es sich um solche des 
selbständigen Wirkungsbereiches des Landes handelt, nach den näheren 
Bestimmungen der Landesverfassung unter der Leitung der Landesregierung oder 
einzelner Mitglieder derselben (Artikel 101, Absatz 1, des Bundes-
Verfassungsgesetzes) und, soweit es sich um solche der mittelbaren Bundesverwaltung 
handelt, unter der Leitung des Landeshauptmannes (Artikel 102, Absatz 1, 
des  Bundes-Verfassungsgesetzes). 

… 
(3) In der Geschäftsordnung ist insbesondere auch zu regeln, inwieweit der 

Landeshauptmann, die Landesregierung oder einzelne Mitglieder derselben, 
unbeschadet ihrer durch die Bundesverfassung und die Landesverfassung geregelten 
Verantwortlichkeit, sich bei den zu treffenden Entscheidungen oder Verfügungen oder 
sonstigen Amtshandlungen durch den Landesamtsdirektor, die Gruppenvorstände und 
Abteilungsvorstände oder ausnahmsweise auch einzelne den Abteilungen zugeteilte 
Beamte vertreten lassen können. 
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Artikel 112. Nach Maßgabe der Art. 108 bis 111 gelten für die Bundeshauptstadt 

Wien im Übrigen die Bestimmungen des Abschnittes A des fünften Hauptstückes mit 
Ausnahme des Art. 117 Abs. 6 zweiter Satz, des Art. 119 Abs. 4 und des Art. 119a. 
Art. 142 Abs. 2 lit. e findet auch auf die Führung des vom Bund der Bundeshauptstadt 
Wien übertragenen Wirkungsbereiches Anwendung. 

Artikel 112. Nach Maßgabe der Art. 108 bis 111 gelten für die Bundeshauptstadt 
Wien im Übrigen die Bestimmungen des Abschnittes A des fünften Hauptstückes mit 
Ausnahme des Art. 117 Abs. 6 zweiter Satz, des Art. 119 Abs. 5 und des Art. 119a. 
Art. 142 Abs. 2 lit. e findet auch auf die Führung des vom Bund der Bundeshauptstadt 
Wien übertragenen Wirkungsbereiches Anwendung. 

Artikel 116. ... 
(2) Die Gemeinde ist selbständiger Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, 

innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller 
Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche 
Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt 
selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben. 

Artikel 116. ... 
(2) Die Gemeinde ist selbständiger Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, 

innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller 
Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche 
Unternehmungen zu betreiben, im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt 
selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben sowie Leistungen von allgemeinem 
Interesse für die örtliche Gemeinschaft zu erbringen oder erbringen zu lassen. 

(3) Einer Gemeinde mit mindestens 20 000 Einwohnern ist, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet werden, auf ihren Antrag durch 
Landesgesetz ein eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. Ein solcher 
Gesetzesbeschluss darf nur mit Zustimmung der Bundesregierung kundgemacht 
werden. Die Zustimmung gilt als gegeben, wenn die Bundesregierung nicht binnen 
acht Wochen von dem Tag, an dem der Gesetzesbeschluss bei dem zuständigen 
Bundesministerium eingelangt ist, dem Landeshauptmann mitgeteilt hat, dass diese 
verweigert wird. … 

(3) Einer Gemeinde mit mindestens 20 000 Einwohnern ist, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet werden, auf ihren Antrag durch 
Landesgesetz ein eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. 

 (4) Änderungen im Bestand der Gemeinden bedürfen einer Volksabstimmung in 
jeder der betroffenen Gemeinden. 

Artikel 116a. (1) Zur Besorgung einzelner Aufgaben des eigenen 
Wirkungsbereiches können sich Gemeinden durch Vereinbarung zu 
Gemeindeverbänden zusammenschließen. Eine solche Vereinbarung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist durch Verordnung zu 
erteilen, wenn eine dem Gesetz entsprechende Vereinbarung der beteiligten 
Gemeinden vorliegt und die Bildung des Gemeindeverbandes 
 1. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung die Funktion der 

beteiligten Gemeinden als Selbstverwaltungskörper nicht gefährdet, 
 2. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Gemeinden als Träger von 

Privatrechten aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit im Interesse der beteiligten Gemeinden gelegen ist. 

(2) Im Interesse der Zweckmäßigkeit kann die zuständige Gesetzgebung (Art. 10 

Artikel 116a. (1) Zur gemeinsamen Besorgung von Angelegenheiten des eigenen 
oder des übertragenen Wirkungsbereiches können sich Gemeinden durch Vereinbarung 
zu Gemeindeverbänden zusammenschließen. Eine solche Vereinbarung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, bei einem die Landesgrenzen überschreitenden 
Gemeindeverband auch der Genehmigung der beteiligten Landesregierungen. 

(2) Die Bildung von Gemeindeverbänden kann auch durch Gesetz vorgesehen 
werden. Die Funktion der Gemeinde als Selbstverwaltungskörper und 
Verwaltungssprengel darf dadurch nicht gefährdet werden. Sieht das Gesetz die 
Bildung von Gemeindeverbänden im Wege der Vollziehung vor, sind die beteiligten 
Gemeinden zu hören. 

(3) Die Organisation der Gemeindeverbände ist landesgesetzlich zu regeln. Den 
verbandsangehörigen Gemeinden ist dabei ein maßgeblicher Einfluss auf die 
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bis 15) zur Besorgung einzelner Aufgaben die Bildung von Gemeindeverbänden 
vorsehen, doch darf dadurch die Funktion der Gemeinden als Selbstverwaltungskörper 
und Verwaltungssprengel nicht gefährdet werden. Bei der Bildung von 
Gemeindeverbänden im Wege der Vollziehung sind die beteiligten Gemeinden vorher 
zu hören. 

(3) Soweit Gemeindeverbände Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches 
der Gemeinde besorgen sollen, ist den verbandsangehörigen Gemeinden ein 
maßgebender Einfluss auf die Besorgung der Aufgaben des Gemeindeverbandes 
einzuräumen. 

(4) Die Landesgesetzgebung hat die Organisation der Gemeindeverbände zu 
regeln, wobei als deren Organe jedenfalls eine Verbandsversammlung, die aus 
gewählten Vertretern aller verbandsangehörigen Gemeinden zu bestehen hat, und ein 
Verbandsobmann vorzusehen sind. Für Gemeindeverbände, die durch Vereinbarung 
gebildet worden sind, sind weiters Bestimmungen über den Beitritt und Austritt von 
Gemeinden sowie über die Auflösung des Gemeindeverbandes zu treffen. 

Besorgung der Aufgaben durch den Gemeindeverband einzuräumen. Als Organ ist 
jedenfalls eine Verbandsversammlung vorzusehen, die nach demokratischen 
Grundsätzen einzurichten ist und aus Vertretern aller verbandsangehörigen Gemeinden 
zu bestehen hat. Für Gemeindeverbände, die durch Vereinbarung geschaffen werden, 
sind Bestimmungen über den Beitritt und Austritt von Gemeinden sowie über die 
Auflösung des Gemeindeverbandes vorzusehen. 

(5) Die Zuständigkeit zur Regelung der von den Gemeindeverbänden zu 
besorgenden Angelegenheiten bestimmt sich nach den allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesverfassungsgesetzes. 

(4) Die Zuständigkeit zur Regelung der von den Gemeindeverbänden zu 
besorgenden Angelegenheiten bestimmt sich nach den allgemeinen Vorschriften dieses 
Bundesverfassungsgesetzes. 

Artikel 117. ... 
(2) Der Gemeinderat wird auf Grund des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, 

freien und geheimen Wahlrechtes der männlichen und weiblichen Staatsbürger, die in 
der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
gewählt. Die Wahlordnung kann jedoch vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in der 
Gemeinde einen Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, wahlberechtigt sind. 
Die Wahlordnung darf die Bedingungen des Wahlrechtes und der Wählbarkeit nicht 
enger ziehen als die Landtagswahlordnung; es kann jedoch bestimmt werden, dass 
Personen, die sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhalten, dann nicht 
wahlberechtigt und wählbar sind, wenn ihr Aufenthalt in der Gemeinde offensichtlich 
nur vorübergehend ist. Unter den in der Wahlordnung festzulegenden Bedingungen 
sind auch Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
wahlberechtigt und wählbar. Die Wahlordnung kann bestimmen, dass die Wähler ihr 
Wahlrecht in Wahlkreisen ausüben, von denen jeder ein geschlossenes Gebiet 
umfassen muss. Eine Gliederung der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht 
zulässig. Art. 26 Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden. Für den Fall, dass keine 
Wahlvorschläge eingebracht werden, kann in der Wahlordnung bestimmt werden, dass 

Artikel 117. ... 
(2) Der Gemeinderat wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl auf Grund 

des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes aller 
männlichen und weiblichen Staatsbürger sowie – unter den in der Wahlordnung 
festzulegenden Bedingungen – Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, gewählt. Die 
Wahlordnung kann vorsehen, dass auch Staatsbürger, die in der Gemeinde einen 
Wohnsitz, nicht aber den Hauptwohnsitz haben, wahlberechtigt sind. Die Wahlordnung 
darf die Bedingungen des Wahlrechtes und der Wählbarkeit nicht enger ziehen als die 
Landtagswahlordnung; es kann jedoch bestimmt werden, dass Personen, die sich noch 
nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhalten, dann nicht wahlberechtigt und wählbar sind, 
wenn ihr Aufenthalt in der Gemeinde offensichtlich nur vorübergehend ist. Die 
Wahlordnung kann bestimmen, dass die Wähler ihr Wahlrecht in Wahlkreisen 
ausüben, von denen jeder ein geschlossenes Gebiet umfassen muss. Eine Gliederung 
der Wählerschaft in andere Wahlkörper ist nicht zulässig. Art. 26 Abs. 6 ist sinngemäß 
anzuwenden. 
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Personen als gewählt gelten, deren Namen auf den Stimmzetteln am häufigsten 
genannt werden. 

(3) Zu einem Beschluss des Gemeinderates ist die einfache Mehrheit der in 
beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder desselben erforderlich; es können 
jedoch für bestimmte Angelegenheiten andere Beschlussfassungserfordernisse 
vorgesehen werden. 

(3) Zu einem Beschluss des Gemeinderates ist, soweit die Beschlussfähigkeit 
gegeben und nicht für bestimmte Angelegenheiten anderes bestimmt ist, die 
unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

(4) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich, es können jedoch 
Ausnahmen vorgesehen werden. Wenn der Gemeindevoranschlag oder der 
Gemeinderechnungsabschluss behandelt wird, darf die Öffentlichkeit nicht 
ausgeschlossen werden. 

(4) Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich, durch Gesetz können 
Ausnahmen vorgesehen werden. 

(7) Die Geschäfte der Gemeinden werden durch das Gemeindeamt (Stadtamt), 
jene der Städte mit eigenem Statut durch den Magistrat besorgt. Zum Leiter des 
inneren Dienstes des Magistrates ist ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter als 
Magistratsdirektor zu bestellen. 

(7) Die Geschäfte der Gemeinden werden durch das Gemeindeamt (Stadtamt), 
jene der Städte mit eigenem Statut durch den Magistrat besorgt. 

Artikel 118. ... 
(3) … 

 3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2), örtliche Veranstaltungspolizei; 

Artikel 118. ... 
(3) … 

 3. örtliche Sicherheitspolizei (Art. 11 Z 5), örtliche Veranstaltungspolizei; 
 7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiet des Hilfs- und 

Rettungswesens sowie des Leichen- und Bestattungswesens; 
 7. örtliche Gesundheitspolizei, insbesondere auch auf dem Gebiet des Hilfs- und 

Rettungswesens sowie der Totenbeschau und Bestattung; 
(4) Die Gemeinde hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im 

Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von Weisungen und – vorbehaltlich der Bestimmungen des 
Art. 119a Abs. 5 – unter Ausschluss eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane 
außerhalb der Gemeinde zu besorgen. Dem Bund und dem Land kommt gegenüber der 
Gemeinde bei Besorgung ihres eigenen Wirkungsbereiches ein Aufsichtsrecht 
(Art. 119a) zu. Die Bestimmungen des Art. 12 Abs. 2 bleiben unberührt. 

(4) Die Gemeinde hat die Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches im 
Rahmen der Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes in eigener 
Verantwortung frei von Weisungen zu besorgen und kann im Rahmen der Gesetze 
Verordnungen erlassen; in solchen Verordnungen kann die Mitwirkung von Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der öffentlichen Aufsicht an der Vollziehung 
vorgesehen werden. In diesen Angelegenheiten kommt dem Bund und dem Land ein 
Aufsichtsrecht (Art. 119a) zu. 

(6) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die Gemeinde das 
Recht, ortspolizeiliche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr 
unmittelbar zu erwartender oder zur Beseitigung bestehender, das örtliche 
Gemeinschaftsleben störender Missstände zu erlassen, sowie deren Nichtbefolgung als 
Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen 
bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen. 

[Entfällt] 

(7) Auf Antrag einer Gemeinde kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches nach Maßgabe des Art. 119a Abs. 3 durch Verordnung 

(6) Auf Antrag einer Gemeinde kann die Besorgung einzelner Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches nach Maßgabe des Art. 119a Abs. 3 durch Verordnung 
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der Landesregierung beziehungsweise durch Verordnung des Landeshauptmannes auf 
eine staatliche Behörde übertragen werden. Soweit durch eine solche Verordnung eine 
Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen werden soll, bedarf sie der 
Zustimmung der Bundesregierung. Soweit durch eine solche Verordnung des 
Landeshauptmannes eine Zuständigkeit auf eine Landesbehörde übertragen werden 
soll, bedarf sie der Zustimmung der Landesregierung. Eine solche Verordnung ist 
aufzuheben, sobald der Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung 
erstreckt sich nicht auf das Verordnungsrecht nach Abs. 6. 

(8) Die Errichtung eines Gemeindewachkörpers oder eine Änderung seiner 
Organisation ist der Bundesregierung anzuzeigen. 

der Landesregierung beziehungsweise durch Verordnung des Landeshauptmannes auf 
eine staatliche Behörde übertragen werden. Soweit durch eine solche Verordnung eine 
Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen werden soll, bedarf sie der 
Zustimmung der Bundesregierung. Soweit durch eine solche Verordnung des 
Landeshauptmannes eine Zuständigkeit auf eine Landesbehörde übertragen werden 
soll, bedarf sie der Zustimmung der Landesregierung. Eine solche Verordnung ist 
aufzuheben, sobald der Grund für ihre Erlassung weggefallen ist. Die Übertragung 
erstreckt sich nicht auf das Verordnungsrecht nach Abs. 6. 

(7) Die Errichtung eines Gemeindewachkörpers oder eine Änderung seiner 
Organisation ist der Bundesregierung anzuzeigen. 

Artikel 119. ... 
(2) Die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches werden vom 

Bürgermeister besorgt. Er ist hiebei in den Angelegenheiten der Bundesvollziehung an 
die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes, in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Landes gebunden 
und nach Abs. 4 verantwortlich. 

(3) Der Bürgermeister kann einzelne Gruppen von Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungsbereiches – unbeschadet seiner Verantwortlichkeit – wegen 
ihres sachlichen Zusammenhanges mit den Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches Mitgliedern des Gemeindevorstandes (Stadtrates, Stadtsenates), 
anderen nach Art. 117 Abs. 1 geschaffenen Organen oder bei Kollegialorganen deren 
Mitgliedern zur Besorgung in seinem Namen übertragen. In diesen Angelegenheiten 
sind die betreffenden Organe oder deren Mitglieder an die Weisungen des 
Bürgermeisters gebunden und nach Abs. 4 verantwortlich. 

Artikel 119. ... 
(2) Die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches werden vom 

Bürgermeister besorgt. Er ist hiebei in den Angelegenheiten der Bundesvollziehung an 
die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes, in den Angelegenheiten der 
Landesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Landes gebunden 
und nach Abs. 5 verantwortlich. 

(3) Der Bürgermeister kann einzelne Gruppen von Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungsbereiches – unbeschadet seiner Verantwortlichkeit – wegen 
ihres sachlichen Zusammenhanges mit den Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches Mitgliedern des Gemeindevorstandes (Stadtrates, Stadtsenates), 
anderen nach Art. 117 Abs. 1 geschaffenen Organen oder bei Kollegialorganen deren 
Mitgliedern zur Besorgung in seinem Namen übertragen. In diesen Angelegenheiten 
sind die betreffenden Organe oder deren Mitglieder an die Weisungen des 
Bürgermeisters gebunden und nach Abs. 5 verantwortlich. 

 (4) Soweit Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches auf einen 
Gemeindeverband übertragen werden, tritt an die Stelle des Bürgermeisters der 
Vorsitzende des Vorstands des Gemeindeverbandes. Der Vorsitzende kann einzelne 
Gruppen von Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches – unbeschadet 
seiner Verantwortlichkeit – anderen Organen des Gemeindeverbandes oder 
Mitgliedern eines Kollegialorgans des Gemeindeverbandes zur Besorgung in seinem 
Namen übertragen. In diesen Angelegenheiten sind die betreffenden Organe oder deren 
Mitglieder an die Weisungen des Vorsitzenden gebunden und nach Abs. 5 
verantwortlich. 

(4) Wegen Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefolgung einer Verordnung 
oder einer Weisung können die in den Abs. 2 und 3 genannten Organe, soweit ihnen 

(5) Wegen Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefolgung einer Verordnung 
oder einer Weisung können die in den Abs. 2 bis 4 genannten Organe, soweit ihnen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiet der 
Bundesvollziehung tätig waren, vom Landeshauptmann, wenn sie auf dem Gebiet der 
Landesvollziehung tätig waren, von der Landesregierung ihres Amtes verlustig erklärt 
werden. Die allfällige Mitgliedschaft einer solchen Person zum Gemeinderat wird 
hiedurch nicht berührt. 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiet der 
Bundesvollziehung tätig waren, vom Landeshauptmann, wenn sie auf dem Gebiet der 
Landesvollziehung tätig waren, von der Landesregierung ihres Amtes verlustig erklärt 
werden. Die allfällige Mitgliedschaft einer solchen Person zum Gemeinderat wird 
hiedurch nicht berührt. 

Artikel 119a. ... 
(3) Das Aufsichtsrecht und dessen gesetzliche Regelung stehen, insoweit als der 

eigene Wirkungsbereich der Gemeinde Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Bundesvollziehung umfasst, dem Bund, im Übrigen den Ländern zu; das 
Aufsichtsrecht ist von den Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung 
auszuüben. 

Artikel 119a. ... 
(3) Das Aufsichtsrecht und dessen gesetzliche Regelung stehen, insoweit als der 

eigene Wirkungsbereich der Gemeinde Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Bundesvollziehung umfasst, dem Bund, im Übrigen den Ländern zu; das 
Aufsichtsrecht ist von den Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung 
auszuüben. Bei einem die Landesgrenzen überschreitenden Gemeindeverband haben 
die beteiligten Aufsichtsbehörden einvernehmlich vorzugehen. 

Artikel 120. Die Zusammenfassung von Ortsgemeinden zu Gebietsgemeinden, 
deren Einrichtung nach dem Muster der Selbstverwaltung sowie die Festsetzung 
weiterer Grundsätze für die Organisation der allgemeinen staatlichen Verwaltung in 
den Ländern ist Sache der Bundesverfassungsgesetzgebung; die Ausführung obliegt 
der Landesgesetzgebung. Die Regelung der Zuständigkeit in Angelegenheiten des 
Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Bediensteten der 
Gebietsgemeinden ist Sache der Bundesverfassungsgesetzgebung. 

[Entfällt] 

[Änderungsvorschlag basiert auf 94/ME (XXIII. GP)] Artikel 132. (1) … 
 2. der zuständige Bundesminister in Rechtssachen in einer Angelegenheit des 

Art. 12, soweit durch Bundesgesetz Landesvollziehung vorgesehen ist. 
Artikel 141. (1) … 

 b) über Anfechtungen von Wahlen in die Landesregierung und in die mit der 
Vollziehung betrauten Organe einer Gemeinde; 

Artikel 141. (1) … 
 b) über Anfechtungen von Wahlen in die Landesregierung und in die mit der 

Vollziehung betrauten Organe einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes; 

 e) soweit in den die Wahlen regelnden Bundes- oder Landesgesetzen die 
Erklärung des Mandatsverlustes durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde 
vorgesehen ist, über die Anfechtung solcher Bescheide, durch die der Verlust 
des Mandates in einem allgemeinen Vertretungskörper, in einem mit der 
Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder in einem satzungsgebenden 
Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruflichen Vertretung 
ausgesprochen wurde, nach Erschöpfung des Instanzenzuges. 

 e) soweit in den die Wahlen regelnden Bundes- oder Landesgesetzen die 
Erklärung des Mandatsverlustes durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde 
vorgesehen ist, über die Anfechtung solcher Bescheide, durch die der Verlust 
des Mandates in einem allgemeinen Vertretungskörper, in einem mit der 
Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes 
oder in einem satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen 
beruflichen Vertretung ausgesprochen wurde, nach Erschöpfung des 
Instanzenzuges. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Die Anfechtung (der Antrag) kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens beziehungsweise auf einen gesetzlich vorgesehenen Grund für den 
Verlust der Mitgliedschaft in einem allgemeinen Vertretungskörper, im Europäischen 
Parlament, in einem mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder in 
einem satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung gegründet werden. … 

Die Anfechtung (der Antrag) kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des 
Wahlverfahrens beziehungsweise auf einen gesetzlich vorgesehenen Grund für den 
Verlust der Mitgliedschaft in einem allgemeinen Vertretungskörper, im Europäischen 
Parlament, in einem mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde oder eines 
Gemeindeverbandes oder in einem satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) einer 
gesetzlichen beruflichen Vertretung gegründet werden. … 

Artikel 142. … 
(2) … 

 f) gegen Organe der Bundeshauptstadt Wien, soweit sie Aufgaben aus dem 
Bereich der Bundesvollziehung im eigenen Wirkungsbereich besorgen, wegen 
Gesetzesverletzung: durch Beschluss der Bundesregierung; 

Artikel 142. … 
(2) … 

 f) gegen Organe der Bundeshauptstadt Wien, soweit sie Aufgaben aus dem 
Bereich der Bundesvollziehung im eigenen Wirkungsbereich besorgen, wegen 
Gesetzesverletzung: durch Beschluss der Bundesregierung. 

 g) gegen einen Landeshauptmann wegen Nichtbefolgung einer Weisung gemäß 
Art. 14 Abs. 8: durch Beschluss der Bundesregierung; 

 h) gegen einen Präsidenten oder Amtsführenden Präsidenten des 
Landesschulrates wegen Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefolgung der 
Verordnungen oder sonstigen Anordnungen (Weisungen) des Bundes: durch 
Beschluss der Bundesregierung. 

  [Entfällt] 

(4) Das verurteilende Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hat auf Verlust des 
Amtes, unter besonders erschwerenden Umständen auch auf zeitlichen Verlust der 
politischen Rechte, zu lauten; bei geringfügigen Rechtsverletzungen in den in Abs. 2 
unter c, e, g und h erwähnten Fällen kann sich der Verfassungsgerichtshof auf die 
Feststellung beschränken, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. Der Verlust des Amtes 
des Präsidenten des Landesschulrates hat auch den Verlust jenes Amtes zur Folge, mit 
dem das Amt des Präsidenten gemäß Art. 81a Abs. 3 lit. b verbunden ist. 

(4) Das verurteilende Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hat auf Verlust des 
Amtes, unter besonders erschwerenden Umständen auch auf zeitlichen Verlust der 
politischen Rechte, zu lauten; bei geringfügigen Rechtsverletzungen in den in Abs. 2 
unter c und e erwähnten Fällen kann sich der Verfassungsgerichtshof auf die 
Feststellung beschränken, dass eine Rechtsverletzung vorliegt. 

Artikel 151. … Artikel 151. … 
(41) Art. 10 Abs. 1 und 2, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 17, Art. 18 Abs. 5, Art. 21 

Abs. 1, Art. 24, Art. 34 bis 37, Art. 42 Abs. 2 [und 3] [bis 4], Art. 44 Abs. 2, Art. 52 
Abs. 1, 3 und 4, die Überschrift zum Abschnitt F des zweiten Haupstückes, Art. 56 
Abs. 1, Art. 59b Abs. 1 Z 2, der fünfte Unterabschnitt des Abschnittes A des dritten 
Haupstückes, die neue Bezeichnung des Art. 81c, Art. 97 Abs. 2 und 4, Art. 98, Art. 99 
Abs. 1, Art. 102 Abs. 2 und 5, Art. 106, Art. 107, Art. 112, Art. 116 Abs. 2 bis 4, 
Art. 116a, Art. 117 Abs. 2 bis 4 und 7, Art. 118 Abs. 3 Z 3 und 7, Abs. 4, die neuen 
Bezeichnungen des Art. 118 Abs. 7 und 8, Art. 119 Abs. 2 bis 5, Art. 119a Abs. 3, 
Art. 132 Abs. 1 Z 2, Art. 141 Abs. 1 lit. b und e sowie zweiter Satz, Art. 142 Abs. 2 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
lit. f und Abs. 4 erster Satz in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2008 treten mit xx.xx.xxxx in Kraft, gleichzeitig treten Art. 14a, Art. 14b, 
Art. 15, Art. 20 Abs. 4 zweiter Satz, Art. 23 Abs. 5, Art. 58, Art. 118 Abs. 6, Art. 120 
und Art. 142 Abs. 2 lit. g und h sowie Abs. 4 zweiter Satz außer Kraft. Für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt: 
 1. Soweit Zuständigkeiten in der Gesetzgebung auf den Bund übergehen, gelten 

in diesen Angelegenheiten bestehende Landesgesetze in dem betreffenden 
Land als Bundesgesetze. 

 2. Soweit Zuständigkeiten in der Gesetzgebung auf die Länder übergehen, gelten 
in diesen Angelegenheiten bestehende Bundesgesetze in jedem Land als 
Landesgesetze. 

 3. Soweit Zuständigkeiten in der Gesetzgebung gemeinsam auf den Bund und die 
Länder übergehen, gelten in diesen Angelegenheiten bestehende Gesetze als in 
Anwendung des Art. 12 erlassen. 

 4. Die Z 1 und 2 gelten sinngemäß auch für die auf Grund dieser Gesetze 
ergangenen Verordnungen. 

 5. Soweit Zuständigkeiten in der Vollziehung vom Bund auf die Länder oder von 
den Ländern auf den Bund übergehen und die in diesen Angelegenheiten 
bestehenden Rechtsvorschriften den organisatorischen Bestimmungen dieses 
Bundesverfassungsgesetzes, insbesondere die Zuständigkeit und die 
Zusammensetzung von Behörden sowie deren Eigenschaft als Bundes- oder 
Landesbehörden betreffend, widersprechen, gelten diese Rechtsvorschriften 
als entsprechend abgeändert. Insbesondere endet der Instanzenzug in 
Angelegenheiten, in denen die Vollziehung auf die Länder übergeht, beim 
Land. Akte der Vollziehung in Angelegenheiten, in denen die Zuständigkeit 
übergeht, gelten als solche der nach dem Zuständigkeitsübergang zuständigen 
Behörden. Soweit bundesgesetzlich nicht anderes bestimmt wird, haben die 
Behörden die bei ihnen anhängigen Verwaltungsverfahren zu Ende zu führen. 
Die Zulässigkeit von Berufungen und die Zuständigkeit zu ihrer Behandlung 
richten sich nach der bisherigen Rechtslage, wenn die Berufungsfrist im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen bundesverfassungsgesetzlichen 
Bestimmungen noch nicht abgelaufen ist. Bescheide, die wegen der 
Aufhebung eines Bescheides durch den Verwaltungsgerichtshof oder den 
Verfassungsgerichtshof zu erlassen sind, sind von der nach dem 
Zuständigkeitsübergang zuständigen Behörde zu erlassen. 
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